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1.1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Zuzwil hat den Teil «Nutzung» der Richtplanung letztmals 

2004 und den Teil «Landschaft und Schutz» 2008 umfassend revidiert. Sie 

steht damit vor dem Ablauf der vorgesehenen Lebensdauer von 15 Jahren. In 

den letzten Jahren haben sich durch die Revision des Bundesgesetzes über 

die Raumplanung (RPG) sowie des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 

(PBG) neue Anforderungen an die kommunalen Planungsinstrumente erge-

ben. Einerseits ist dem Grundsatz der Innenentwicklung konsequenter als in 

der Vergangenheit Nachachtung zu verschaffen. Andererseits ist das bau- 

und planungsrechtliche Instrumentarium auf der Basis des kantonalen Rechts 

grundsätzlich neu aufzubauen. 

Die Gemeinden haben für die Anpassung der Planungsinstrumente eine 

Frist bis September 2027. Weil bis zur Gesamtrevision der kommunalen Pla-

nungsinstrumente indes keinerlei Anpassungen am Zonenplan und Bauregle-

ment möglich sind, hat sich der Gemeinderat entschieden, diese Totalrevi-

sion der kommunalen Planungsinstrumente zügig an die Hand zu nehmen. 

 

 

1.1.2 Planungsgebiet 

Das Planungsgebiet dieser Ortsplanung umfasst das gesamte Gemeindege-

biet und alle kommunalen Planungsinstrumente (Totalrevision). 

 

 

1.1.3 Planungsziele 

Neben der Anpassung an die geänderten Planungsvorgaben von Bund (Revi-

sion RPG) und Kanton mit dem revidierten kantonalen Richtplan sowie der 

Anpassung an das neue PBG stehen insbesondere folgende Ziele im Fokus: 

– Das Potenzial der Innenentwicklung ist konsequent zu mobilisieren; 

– Die Ortsplanung soll auf einer klaren Entwicklungsstrategie aufbauen; 

– Der Kommunikation und Mitwirkung ist Beachtung zu schenken. 

 

 

 

1.2.1 Arbeitsschwerpunkte 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ortsplanungsrevision ist die Ausrichtung 

der Gemeindeentwicklung auf die Innenentwicklung. Neben der Evaluierung 

von Potenzialgebieten und Gesprächen mit Grundeigentümern muss die In-

nenentwicklung der ganzen Bevölkerung nähergebracht werden. Dazu 

wurde am 27. September 2017 eine Informationsveranstaltung als Kick-Off 

zur Ortsplanungsrevision durchgeführt, welche die Innenentwicklung und 

deren Strategien beleuchtete. In einer Bevölkerungsumfrage (28. September 

1 Ausgangslage 

1.1 Sachverhalt 

1.2 Vorgehen 
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bis 10. November 2017) wurde zudem die Akzeptanz der Innenentwicklung 

bei den Einwohnern von Zuzwil gemessen. 

 

 

1.2.2 Planungsablauf 

 

Meilensteine 
– 19. März 2018: Verabschiedung Raumkonzept durch Gemeinderat; 
– 18. März 2019: Verabschiedung Richtplanung zur kantonalen Vorprüfung 

und öffentlichen Vernehmlassung durch den Gemeinderat; 
– 13. Dezember 2021: Verabschiedung Zonenplan und Baureglement zur 

kantonalen Vorprüfung und 1. Mitwirkung durch den Gemeinderat; 
– 12. Dezember 2022: Verabschiedung Zonenplan und Baureglement zur  

2. Mitwirkung durch den Gemeinderat; 
– 18. September 2023: Erlass Zonenplan und Baureglement zu Handen des 

Auflage- und Einspracheverfahrens. 
 

Information und Mitwirkung 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurden mehrere Informationsveran-

staltungen durchgeführt sowie Beiträge im «Zuzwil-aktuell» veröffentlicht.  
– 27. September 2017: Informationsveranstaltung Innenentwicklung; 
– 28. September bis 10. November 2017: Umfrage Innenentwicklung; 

– 22. August bis 30. September 2018: Umfrage Baulanderhältlichkeit; 

– 24. April 2019: Informationsveranstaltung Richtplanung; 

– 25. April bis 30. Juni 2019: Mitwirkung Richtplanung inkl. Sprechstunden; 

– 9. Mai 2022: Informationsveranstaltung Baureglement und Zonenplan; 

– 14. Mai bis 31. Mai 2022: 1. Mitwirkung Baureglement und Zonenplan; 

– 10. / 17. Mai 2022: Kontaktstunden zum Baureglement und Zonenplan; 

– 16. Januar bis 28. Februar 2023: 2. Mitwirkung Baureglement und Zonen-

plan; 

– Juni 2023: Durchführung eines «Round Table» zum Baureglement. 

 

 

 

Die Konsolidierung der wesentlichen Fragestellungen jedes Meilensteins 

wurde im Gemeinderat durchgeführt. 

Damit sich der Gemeinderat auf die wesentlichen Fragestellungen kon-

zentrieren konnte, wurden vorbereitende Planungsarbeiten in einem Aus-

schuss, bestehend aus dem Gemeindepräsidenten, der Ratsschreiberin, dem 

Bauverwalter sowie dem Ortsplaner vorbesprochen. 

 

1.3 Projektorganisation 
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2.1.1 Nationale Grundlagen 

 

Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

 

Zuzwil (kantonale Bedeutung) 

Das Ortsbild Zuzwil ist als schützenswertes Ortsbild von kantonaler Bedeu-

tung im Bundesinventar aufgenommen. Schützenswerte Qualitäten sind ins-

besondere bei der dörflichen Bebauung um den Hangfuss mit der dominie-

renden Pfarrkirche sowie beim locker durchgrünten Dorfteil entlang des 

Dorfbachs festzustellen. Das Ortsbild wird mit dem Erhaltungsziel A respek-

tive B klassiert. 

 

Weieren (kommunale Bedeutung) 

Weieren ist als Ortsbild von kommunaler Bedeutung im Inventar aufgenom-

men. Dabei weisen vor allem die Gassenwirkung des kompakten Siedlungs-

bereichs sowie die teilweise noch vorhandenen ländlichen Übergänge von 

der Bebauung in rückwärtige Baumgärten ortsbauliche Qualitäten auf.  

 

Züberwangen (kommunale Bedeutung) 

Das Dorf Züberwangen ist als Ortsbild von kommunaler Bedeutung in das In-

ventar aufgenommen. Trotz der weit fortgeschrittenen «Verbautheit» weist 

das Ortsbild noch Lagequalitäten im Bereich der Kirche, als Akzent in der aus-

ufernden Silhouette und des Bezugs der südlichen Bebauung zur vorgelager-

ten Thurebene auf. 
 

 

2.1.2 Kantonale und überkommunale Grundlagen 

 

Kantonale Richtplanung 

 

Raumkonzept St.Gallen (R11) 

Das Raumkonzept St. Gallen ist die regionale Fortsetzung des Raumkonzeptes 

Schweiz. Es ist Teil des kantonalen Richtplans. Das Raumkonzept definiert ne-

ben verschiedenen generellen Leitsätzen verschiedene Raumtypen, welchen 

entsprechende strategische Kernaussagen zugrunde gelegt werden. Der 

Raumtyp bildet ebenfalls eine Grundlage für das prognostizierte Wachstum, 

er ist im Gemeindeporträt vermerkt. Die Gemeinde Zuzwil liegt gemäss 

Raumkonzept in der Landschaft mit kompakten Siedlungen. 

2 Analyse und Strategie 

2.1 Planerische 
Grundlagen 
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Bauzonendimensionierung (S12) 

Mit der Gesamtüberarbeitung des kantonalen Richtplans Teil Siedlung legt 

der Kanton neu das Siedlungsgebiet und die Richtplanflächen jeder einzelnen 

Gemeinde fest. 

 

 

 

Siedlungsentwicklung nach innen (S13) 

Das Kernanliegen und die Hauptvoraussetzung der Innenentwicklung ist die 

konsequente Mobilisierung der inneren Reserven. Siedlungsentwicklung nach 

innen heisst, zuerst im Bestand zu verdichten und unbebaute, bereits einge-

zonte Grundstücke zu nutzen. 

Der Nachweis einer angemessenen Siedlungsentwicklung nach innen ist 

Voraussetzung für die Genehmigung einer Ortsplanungsrevision bzw. Beur-

teilungskriterium für Bauzonenerweiterungen. 
  

Abb. 1 Kartenauszug: Kantonaler Richtplan 
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Abstimmung Siedlung und Verkehr (S14) 

Einzonungen haben prioritär dort in der Gemeinde zu erfolgen, wo bereits 

eine gute Erschliessungsgüte des öffentlichen Verkehrs vorhanden ist.  

Voraussetzungen für die Einzonung von Wohn-, Misch- und Kernzonen sind: 

Das Gebiet muss mindestens mit der ÖV-Güteklasse D (ÖV-Güteklassen Be-

rechnungsmethodik ARE) erschlossen sein. Besteht nur eine Busverbindung, 

ist ein Halbstundentakt zu den Hauptverkehrszeiten erforderlich. 

– Muss die Linienführung des öffentlichen Verkehrs geändert werden, so 

dürfen bereits erschlossene Gebiete nicht benachteiligt werden. 

– Bei Kleinstarrondierungen kann von der Regel abgewichen werden. 

 

Siedlungsgliedernde Freiräume (S16)  

Die siedlungsgliedernden Freiräume sollen eine ausufernde und unstruktu-

rierte Ausbreitung der Siedlungsräume vermeiden. Die heute noch lesbaren 

Freiräume zwischen Zuzwil und Weieren sollen deshalb erhalten bleiben. Ne-

ben der landschaftsgestalterischen Funktion – Gliederung der Siedlung – sind 

sie als Vernetzungskorridore für Tiere und Pflanzen sowie als Naherholungs-

gebiete von Bedeutung. 
 

Schützenswerte Ortsbilder (S31) 

Zuzwil ist als schützenwertes Ortsbild mit kantonaler Bedeutung und die 

Ortsbilder von Weieren und Züberwangen von kommunaler Bedeutung be-

zeichnet (vgl. Kap. 2.1.1). Die Ortsbilder sowie deren Umgebungszonen sollen 

geschützt werden. 

 

Schützenswerte archäologische Fundstellen (S33) 

Folgende archäologische Fundstellen sind im kantonalen Richtplan aufge-

führt:  

– Burgstelle Leuberg, Zuzwil; 

– Katholische Pfarrkirche St. Maria Magdalena, Züberwangen; 

– Katholische Pfarrkirche St. Joseph, Zuzwil. 

 

Fruchtfolgeflächen (V11) 

Die Fruchtfolgeflächen sind im kantonalen Richtplan festgelegt. Die Flä-

chen sind zu erhalten. Ausnahmen sind einzeln zu überprüfen und einer 

Interessenabwägung zu unterziehen. 

 

Vorranggebiet Natur und Landschaft (V31) 

Folgende Vorranggebiete Natur und Landschaft sind im kantonalen Richtplan 

aufgeführt: 

– Zuzwiler Riet, Zuzwil (Flachmoor und Amphibienlaichgebiet); 
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– Thurauen Wil-Weieren, Zuzwil (Auengebiet); 

– Gillhof-Glattburg, Zuzwil (Auengebiet); 

– Thurauen Region Wil und St. Gallen (Auengebiet). 

 

Lebensraumverbund (V32) 

Zuzwil ist im kantonalen Richtplan als Gebiet mit lückigem Lebensraumver-

bund (Bronschhofen Ost bis Zuzwil, Thurraum östlich Wil bis Kantonsgrenze, 

Raum Zuckenriet) eingetragen. Mit dem Vernetzungsprojekt Zuzwil (vgl. Kap. 

2.1.4) wird, den Vorgaben nach, einer besseren Vernetzung angemessen 

Rechnung getragen. 

 

Wanderungskorridore (V33) 

An den westlichen und östlichen Gemeindegrenzen verlaufen die Wild-

tierkorridore Wattbach und Thurauen von nationaler Bedeutung. Die Zu-

stände beider Korridore werden als beeinträchtigt eingestuft. Die Wild-

tierkorridore sind zu erhalten und grundsätzlich der Landwirtschaftszone 

zuzuweisen. 
 

Naturgefahren (V 41) 

Zum Schutz vor Naturgefahren hat die Gemeinde für die gefährdeten Berei-

che (gem. Gefahrenkartierung) ein Massnahmenkonzept (vgl. Kap. 2.1.4 Mass-

nahmen Konzept Naturgefahren) erarbeitet, um das Gefahren- und Schaden-

potenzial zu vermindern. Neben baulichen Massnahmen sind vorrangig vor-

sorgliche raumplanerische Massnahmen zu prüfen. 

 

Gesamtverkehr (M11) 

Mit der Überarbeitung des Richtplankapitels Mobilität wurde die kantonale 

Gesamtverkehrsstrategie in den Richtplan integriert. Diese legte die Strategie 

für die mittel- und langfristige Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrssys-

tems fest. Die nun in den Richtplan übertragenen Oberziele «erreichbar», 

«solidarisch und sicher», «finanzierbar und wirtschaftlich» und «ökologisch» 

leiten sich aus der Verfassung ab und folgen damit dem Gebot der Nachhal-

tigkeit. Dem öffentlichen Verkehr (ÖV) und Fuss- und Veloverkehr (FVV) wer-

den bei der künftigen Bewältigung des Verkehrs eine wichtige Rolle zuge-

dacht. Im Grundsatz gilt, dass der zusätzliche Verkehr möglichst über den ÖV 

und den FVV aufgefangen werden soll. Für die verschiedenen Bereiche der 

Mobilität wurden im Richtplan mit Bezug zu den Oberzielen spezifische 

raumbedeutende Ziele und Grundsätze erarbeitet.  
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Fuss- und Veloverkehr (M31) 

Der Richtplan enthält die Fuss- und Veloverkehrsmassnahmen aus den Ag-

glomerationsprogrammen mit hoher Priorität. Diese sind mit den kommuna-

len Planungen und Programmen, insbesondere Richtplan und Verkehrskon-

zept, abzustimmen und durch den Kanton und die Gemeinden auf Basis des 

Strassenbauprogramms und der Agglomerationsprogramme schrittweise 

umzusetzen. In Zuzwil liegen folgende Massnahmen: 

– Unterdorfstrasse / Sternenstrasse 

– Kreuzung Grünegg 

– Henauerstrasse – Gemeindegrenze St.Gallerstrasse 

– Mittel- und Unterdorfstrasse  

 

Planungs- und Baugesetz (PBG)  
Am 1. Oktober 2017 trat das neue Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kan-

tons in Kraft und löste das Baugesetz ab. Im neuen PBG wird die gesetzliche 

Grundlage für den kommunalen Richtplan sowie die Rahmennutzungspla-

nung gegeben.  

 

Naturgefahrenkarte 

Die Naturgefahrenkarte zeigt die Gefährdung des Siedlungsgebiets durch Na-

turgefahren (Rutschung, Sturz, Wasser) in drei Stufen (erhebliche, mittlere, 

geringe Gefährdung, Restgefährdung) auf. Für Baugebiete, welche in den Ge-

fahrengebieten liegen, müssen entsprechende Massnahmen (vorsorgliche 

raumplanerische Massnahmen, Verminderung durch bauliche Massnahmen, 

Objektschutzmassnahmen) getroffen werden. 

 

 

2.1.3 Funktionaler Raum – Regionale Abstimmung 

 

Agglomerationsprogramm Wil 

Die Gemeinde Zuzwil bildet zusammen mit zwölf weiteren Gemeinden die 

Trägerschaft des Agglomerationsprogramms Wil. Das Agglomerationspro-

gramm der 3. Generation baut auf dem Programm der 2. Generation auf und 

nimmt Bezug auf aktualisierte und neue Grundlagen wie die RPG-Revision 

und den kantonalen Richtplan. 
Als Trägergemeinde des Agglomerationsprogramms Wil gestaltet die Ge-

meinde Zuzwil ihre Rolle im funktionalen Raum aktiv mit und stimmt diese 

mit den übrigen Trägergemeinden ab. Darüber hinaus koordiniert die Ge-

meinde Zuzwil, wo möglich, ihre Infrastrukturplanung (Schulraumplanung, 

Feuerwehr, Spitex, Wohnen im Alter) mit den Nachbargemeinden. 
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Der Richtplan wurde soweit möglich mit den Richtplänen der umliegen-

den Gemeinden abgestimmt. Die Regio Wil wurde auch zur Stellungnahme 

eingeladen. Die raumwirksamen Massnahmen sind im Richtplan festgelegt. 

Auf die Aufnahme weiterer, nicht raumwirksamer Massnahmen wurde hinge-

gen verzichtet. 

 

 

2.1.4 Kommunale Planungsgrundlagen 

 

Ortsplanung 

Die Gemeinde Zuzwil verfügt über eine umfassende Ortsplanung, bestehend 

aus:  

– Kommunaler Richtplan vom 13. Oktober 2004 / 12. März 2008 

– Zonenplan vom 27. Februar 1989; 

– Teilrevision Zonenplan vom 27. März 2006 inkl. div. Teilzonenpläne 

– Baureglement vom 15. November 2000 

– Schutzverordnung inkl. Plan vom 28. Mai 2009 

 

Ortsbildinventar 

Das Ortsbildinventar – erstellt im Jahr 2005 von Arnold Flammer – listet alle 

relevanten Bauten und Anlagen im Gemeindegebiet von Zuzwil auf. Es um-

fasst insgesamt 48 Objekte. Das Ortsbildinventar wurde im Rahmen der Revi-

sion der Nutzungsplanung überprüft und aktualisiert. 

 

Gemeindestrassenplan inkl. Fuss-, Wander- und Radwegplan 

Parallel zur vorliegenden Revision der Ortsplanung wurde in einem separaten 

Verfahren der Gemeindestrassenplan sowie der Fuss-, Wander- und Radweg-

plan bereinigt und zwischenzeitlich genehmigt. Bei der Bereinigung des Ge-

meindestrassenplans ist eine Koordination mit dem Zonenplan notwendig. So 

sind die klassierten Verkehrsflächen gemäss Gemeindestrassenplan im Zo-

nenplan identisch als Verkehrsflächen auszuweisen. Diese müssen zusam-

men mit den übrigen Zonen flächendeckend und überlappungsfrei sein. Sie 

regeln, wo an Stelle des Planungs- und Baugesetzes das Strassengesetz zur 

Anwendung gelangt.  

 

Massnahmenkonzept Naturgefahren 

Das Massnahmenkonzept Naturgefahren Zuzwil der Brühwiler Bauingenieure 

und Planer AG, Gossau, datiert vom 2. März 2016, zeigt die nötigen Massnah-

men zur Gefahrenverminderung im Siedlungsgebiet auf. Es sind dies: 

– Rietbach, Zuzwil: Objektschutz / Ausbau Rietbach Michelimatt bis Lien-

holz; 
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– Dorfbach Zuzwil: Sanierung Dorfbach Zuzwil, Abschnitt Thur bis Im Hag; 

– Wantenbach, Zuzwil: Ausbau Durchlass Lindaustrasse, Ausbau Eindolung 

entlang Eschenstrasse, Ausbau Durchlass Notenwiesstrasse; 

– Haubächli, Zuzwil: Allfälliger Ausbau mit Bachoffenlegung; 

– Gerenbach, Zuzwil: Ausbau im Gebiet Weieren; 

– Bildbach, Zuzwil: ist im Zusammenhang mit dem Ausbau Gerenbach zu 

lösen. 

 

Vernetzungsprojekt Zuzwil 

Die Gemeinde Zuzwil hat zur Förderung der ökologischen Vernetzung sowie 

der Flora und Fauna ein Vernetzungsprojekt erstellen lassen. Darin werden 

verschiedene Zielsetzungen zur Erhöhung der Biodiversitätsförderflächen so-

wie konkrete Aufwertungsmassnahmen definiert. Die dritte Periode des Ver-

netzungsprojekts läuft von 2017 bis 2024. 
 

Bevölkerungsanalyse 

 

Nachfragesegmente Sotomo 

Rund 15 % der Bevölkerung von Zuzwil zählt zum Nachfragesegment der 

«Aufgeschlossenen Mitte» (Nr. 5). An zweiter Stelle folgt die «Bürgerliche 

Oberschicht» (Nr. 7) mit rund 14.4 % vor dem «Klassischen Mittelstand» (Nr. 4) 

mit rund 13.9 %. Zusammen machen diese Nachfragesegmente knapp die 

Hälfte der Bevölkerung aus, wobei die «Bürgerliche Oberschicht» (Nr. 7) im 

Vergleich zur Region Wil und zur ganzen Schweiz überdurchschnittlich stark 

vertreten ist. 

 

 

 

Abb. 2 Nachfragesegmente im Vergleich zum 

schweizerischen Durchschnitt 

Entwicklungstrend 

der letzten 20 Jahre 
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Anhand der Entwicklung der Nachfragesegmente in den letzten 20 Jahren 

lässt sich beobachten, dass sich die Nachfrage in der Dimension Lebensstil 

von dem bürgerlich-traditionellen Lebensstil (links in der Matrix) in Richtung 

der individualisierten Lebensstile (rechts in der Matrix) bewegt. Sehr deutlich 

ist dies in der Mittelschicht zu sehen. Während der «klassische Mittelstand» in 

der Gemeinde Zuzwil seit 1990 um fast 20 % abgenommen hat, hat sich die 

«Etablierte Alternative» stark vergrössert, so dass sie heute eine beinahe so 

grosse Bevölkerungsgruppe darstellt wie der klassische Mittelstand. 

 

Lebensphasen 

In Zuzwil wohnen überdurchschnittlich viele Familien mit Kindern. Daneben 

bilden «ältere Paare» eine weitere, starkvertretene Personengruppe. Die Sin-

glehaushalte (jung bis alt) sind im Vergleich mit der Region Wil und der 

Schweiz unterdurchschnittlich vertreten. Besonders auffällig ist dies bei den 

älteren Singles. 

Betrachtet man die Entwicklung der letzten 20 Jahre, so hat die Anzahl 

der Familienhaushalte stark abgenommen, während die Anzahl «ältere 

Paare» stark zugenommen hat. 

 

Wohnungsmarkt 

Aufgrund des geringen Wohnungsbestandes von rund 2'068 Einheiten 

(Stand: 4. Quartal 2017) sind die Zahlen zu den Neuwohnungen und den 

Leerständen schwankend und nicht sehr aussagekräftig. Die Wohnungen sind 

im Vergleich mit der Schweiz gross. So machen Wohnungen ab vier Zimmern 

gut 80 % aller Wohnungen der Gemeinde aus. Dies ist auf die im landeswei-

ten Vergleich stark überdurchschnittliche EFH-Quote von 46 % (CH: 22 %) zu-

rückzuführen. 

 

 

2.1.5 Zu erarbeitende Grundlagen 

 

Bevölkerungsumfrage 

Welches sind die Bedürfnisse an den künftigen Wohn- und Lebensraum und 

wie wird das Potenzial zur Innenentwicklung eingeschätzt? Das wollte die 

Gemeinde Ende September 2017 im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage in 

Erfahrung bringen. 102 Personen haben an der Umfrage teilgenommen. 

 

Stimmungsbild 

Den Teilnehmenden der Umfrage sind folgende Themen wichtig:  

– In Zuzwil hat das Wohnen im Einfamilienhaus einen hohen Stellenwert; 

– Man fühlt sich sicher und schätzt die ruhige Wohnlage; 
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– Das Einfamilienhaus ist namentlich für Familien die ideale Wohnform. 

Demgegenüber können sich insbesondere ältere Personen gut vorstellen, 

künftig in eine Wohnung einzuziehen oder sogar eine alternative Wohn-

form zu wählen. Dies birgt die Chance, dass Einfamilienhäuser für jün-

gere Familien frei werden. 

 

Die Umfrage zeigt aber auch, dass der Umzug in eine andere Wohnung 

für viele nicht unmittelbar in Frage kommt. Die Umfrageteilnehmenden sind 

sich bewusst, dass Alternativen zum Einfamilienhaus im Lichte der Innenent-

wicklung nötig sind, können für sich persönlich aber einen Umzug vom Ein-

familienhaus in eine Wohnung noch nicht vorstellen. Die dargelegten Quali-

täten wie Ruhe, Privatsphäre und Sicherheit werden durch das Einfamilien-

haus offenbar ideal abgedeckt, wogegen gleichwertige Alternativen fehlen. 

Erst eine eingeschränkte Vitalität im Alter setzt neue Prioritäten, die gegen 

das Einfamilienhaus sprechen. 

 

Fazit 

Erkenntnisse für Zuzwil: 

1. Das Ziel der Innenentwicklung wird grundsätzlich unterstützt inkl. der 

Konsequenz, dass dafür vermehrt auf Alternativen zum freistehenden 

Einfamilienhaus gesetzt werden muss. 

2. Diese Alternativen zum freistehenden Einfamilienhaus müssen vergleich-

bare Qualitäten wie Ruhe, Privatsphäre und Sicherheit aufweisen. Zu-

gleich müssen diese Angebote Vorteile gegenüber dem Einfamilienhaus, 

insbesondere für das Älterwerden, bieten. 

3. Im Vordergrund der Innenentwicklung steht die Aufwertung und Ergän-

zung des Bestehenden. Die Qualität steht im Vordergrund. 

4. Die attraktiven Hanglagen mit hochwertigen Einfamilienhäusern sollen 

erhalten bleiben. 
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Die vorstehenden planerischen Grundlagen geben den Gemeinden für ihre 

Ortsplanung gewisse Grundsätze vor. Nachfolgend wird der Handlungsbedarf 

für die kommunale Planung erläutert. 

 

 

2.2.1 Nationale Grundlagen 

 

Schützenswerte Ortsbilder 

Ziel ist, die topographischen, räumlichen und architekturhistorischen Qualitä-

ten, die zum kantonalen Wert der Ortsbilder führen, ungeschmälert zu erhal-

ten und eine irreversible Schädigung zu vermeiden. Dies ist mit entsprechen-

den Massnahmen der Ortsplanung sicherzustellen. 
 

 

2.2.2 Kantonale und überkommunale Grundlagen 

 

Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan gibt folgende strategischen Grundsätze für die Orts-

planung vor: 

 

Raumkonzept St.Gallen 

– Zersiedelung eindämmen durch klare Abgrenzung zwischen Dorfstruktu-

ren und Kulturlandschaft; 

– Siedlungsentwicklung ermöglichen (Wohnen und Arbeiten), aber kon-

zentriert an verkehrlich gut erschlossenen Standorten; 

– Regionale ÖV-Angebote ausbauen und Anbindung an Zentren optimie-

ren; 

– Dorfkerne aufwerten. 

 

Bauzonendimensionierung 

Für den Richtplanhorizont (25 Jahre) werden nur Einzonungen im Umfang 

von 11.3 ha vorgesehen. Daneben können Neueinzonungen mit flächenglei-

chen Auszonungen kompensiert werden. Dies ermöglicht ortsplanerisch 

schlecht gelegene oder nutzbare Flächen mit solchen an strategisch günsti-

gen Lagen zu tauschen. Dies immer unter der Einhaltung der Einwohnerka-

pazität und Richtplanvorgaben. 

 

Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Gemeinde hat im kommunalen Richtplan, im Sinne einer «Strategie zur 

Siedlungsentwicklung nach innen», die Gebiete im bebauten Bestand festzu-

legen (Verdichtungsschwerpunkte, Schwerpunktzonen gemäss PBG, 

2.2 Analyse | 
Handlungsbedarf 
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Umnutzungspotenziale), welche sich für die innere Verdichtung eignen. Da-

bei sind neben der raumplanerischen Eignung auch orts- und städtebauliche 

Kriterien, Anliegen des Ortsbildschutzes, der Freiraumqualität und der sozial-

räumlichen Funktion zu berücksichtigen. Anstrengungen für die Mobilisie-

rung von unternutzten Flächen sind aufzuzeigen. 

 

Abstimmung Siedlung und Verkehr 

Die Bauentwicklung ist konsequent auf die Erschliessungsqualität des öffent-

lichen Verkehrs auszurichten. 

 

Naturgefahren 

Neueinzonungen in Gefahrengebieten sind nur bei Vorliegen eines umfas-

senden Massnahmenkonzepts möglich. Für die von einer Gefährdung be-

troffenen Innenentwicklungsgebiete sind Massnahmen festzulegen. 

 

Agglomerationsprogramm Wil 

Die St.Galler Agglomerationsgemeinden verpflichten sich, bei der Siedlungs-

entwicklung folgende Grundsätze zu beachten: 

– Erweiterung des Siedlungsgebietes nur dort, wo mindestens ÖV-Güte-

klasse C (mittelmässige Erschliessung) gemäss VSS-Norm gewährleistet 

werden kann. Einzonung in der ÖV-Güteklasse D sind nur in Ausnahme-

fällen möglich; 

– Das Siedlungsgebiet soll nicht über die im Agglomerationsprogramm defi-

nierten Siedlungsbegrenzungslinien hinauswachsen; 

– In Gemeinden, die nicht regionale Zentren sind, soll die Bruttogeschoss-

fläche im bebauten Gebiet um maximal 1 % p. a. zunehmen (Wohnzonen); 

– Die Entwicklung neuer Arbeitsplatzgebiete ist auf den neuen Entwick-

lungsschwerpunkt (ESP) Wil-West abgestimmt. Neben Wil-West dürfen 

keine weiteren Arbeitsplatzgebiete in der Agglomeration neu eingezont 

werden – ausgenommen sind Betriebserweiterungen der bestehenden 

Betriebe in Gemeinden. 
 

Förderung Langsamverkehr 

Die Gemeinde beachtet bei ihrer Planung folgende Grundsätze: 

– Es sind durchgehende, attraktive und sichere Fusswege zu den wichtigs-

ten Zielen und Quellen im Siedlungsgebiet zu schaffen; 
– Es ist ein durchgängiges und attraktives Veloroutennetz für die Velofah-

renden zu fördern; 

– Durch optimale Verknüpfung von LV und ÖV wird die kombinierte Mobili-

tät gefördert. 
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Planungs- und Baugesetz 

Die im neuen PBG geschaffenen gesetzlichen Grundlagen für den kommuna-

len Richtplan sowie die Rahmennutzungsplanung sind mit der Ortsplanungs-

revision – wo nötig und zweckmässig – umzusetzen. Änderungen gibt es 

insbesondere in folgenden Bereichen: 

 

Neue Instrumente für die Innenentwicklung 

– Sondernutzungsplanpflicht (Art. 7 Abs. 3 lit. B PBG); 

– Schwerpunktzonen (Art. 19 PBG); 

– Einordnung und Gestaltung (Art. 99 PBG). 

 

Bauland-Mobilisierung 

– Bei Neueinzonungen sollen Verträge mit den Grundeigentümern (gemäss 

Art. 8 Abs. 2 PBG) abgeschlossen werden, welche eine zeitnahe Entwick-

lung des Areals sichert. 

– Für unbebautes Bauland soll das gesetzliche Kaufrecht der Gemeinde aus-

geübt werden können (Art. 9 ff. PBG). 

– Die Gemeinde nimmt aktiv an Arealentwicklungen teil und initiiert solche 

Planungen.  

 

Rahmennutzungsplanung 

– Neue Bezeichnung der Zonenarten und der dazugehörigen Massvor-

schriften (Art. 12 ff. PBG) 

 

Schutzverordnung 

Die in der Schutzverordnung rechtskräftig geschützten Objekte werden als 

Hinweise in die Richtplanung übernommen. Schutzzonen im Interesse von 

Umwelt-, Gewässer- und Naturschutz werden neu im Zonenplan aufgeführt. 

Die Ortsbilder sowie deren Umgebungszonen werden über Ortsbild-

schutzgebiete gesichert. Diese unterscheiden zwischen Strukturschutz und 

Substanzschutz. Schützenswerte Kulturobjekte werden auf der Grundlage des 

Ortsbildschutzinventars in Objekte von kantonaler sowie kommunaler Be-

deutung eingeteilt. 

Die Revision der Schutzverordnung erfolgt nach der Anpassung von 

Richt- und Rahmennutzungsplanung (Baureglement und Zonenplan). 

 
 

2.2.3 Gemeindeporträt 

Das Gemeindeporträt bildet die Grundlage für die Festlegung des Siedlungs-

gebiets und der Richtplanflächen im kantonalen Richtplan. Die Flächen 
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basieren auf der Berechnung der Bevölkerungsentwicklung des Kantons vom 

17. August 2017. Dieses geht von folgenden Kennwerten für Zuzwil aus: 

– Bevölkerung 2016: 4’760 Personen; 

– erwarteter Bevölkerungszuwachs bis 2040: 886 Einwohner; 

– Bevölkerung 2040: 5’646 Personen. 

 

 

 

2.3.1 Ziele der Ortsplanungsrevision 

Die strategischen Ansätze der Ortsplanungsrevision werden nach den nach-

folgenden Handlungsfeldern, welche sich meistens auch gegenseitig beein-

flussen, strukturiert. 

 

 
 

2.3 Strategischer Ansatz 

Abb. 3 Gegenseitige Verknüpfung der  

Handlungsfelder  
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Wohnen und Wohnumfeld 

Die Gemeinde Zuzwil zeichnet sich als attraktive Wohngemeinde in der 

Region nicht nur über das Angebot von Einfamilienhausgebieten an geho-

benen Lagen aus, sondern auch durch das Angebot von individuellen, res-

sourcensparenden Wohnsiedlungen mit hoher Privatsphäre und Ruhe für 

junge und ältere Personen. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Die räumliche Entwicklung von Zuzwil soll innerhalb des weitgehend 

überbauten Baugebiets erfolgen. 

– Für bestehende Wohnbaugebiete sind planerische Voraussetzungen zu 

schaffen, um die Nachverdichtung verträglich zu gestalten. 

– Generationenwechsel in den Einfamilienhausgebieten sind mit der Reali-

sierung von attraktiven Wohnungen für ältere Personen an zentraler Lage 

zu fördern und zu unterstützen. 

– Die Attraktivität von Geschosswohnungen ist mit der Realisierung von 

hochwertigen Wohnungen mit entsprechenden Freiräumen zu fördern. 

– Bestehende Mehrfamilienhausgebiete sind hinsichtlich ihrer Attraktivität 

für Familien und ältere Bewohner aufzuwerten. 
 
 

Verkehr und Verbindungen 

Die Entwicklung der Gemeinde Zuzwil konzentriert sich auf die Auslastung 

der bestehenden öffentlichen Infrastruktur und priorisiert die Erschliessung 

des öffentlichen Verkehrs. Die Gemeinde wertet verkehrsorientierte Stras-

sen innerhalb des Siedlungsgebietes zu attraktiven Strassenräumen mit 

Aufenthaltsqualitäten auf. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Bauliche Entwicklungen in der Gemeinde sind konsequent auf die Halte-

stellen des (künftigen) öffentlichen Verkehrs auszulegen. 

– Die Aufenthaltsqualität aller Verkehrsteilnehmer ist mittels attraktiv gestal-

teter Strassenräume für sämtliche Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. 
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Natur und Umwelt 

Die Gemeinde Zuzwil erhält und nutzt das vorhandene Potenzial der Kul-

turlandschaft. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Die Gemeinde bewahrt ihre artenreiche und vielfältige Kulturlandschaft 

und Naherholungsgebiete und pflegt wichtige Naturobjekte fachgerecht. 

– Zur Förderung einer vielfältigen Kulturlandschaft innerhalb des Siedlungs-

gebiets sind Grünkorridore entlang von Bachläufen ökologisch aufzuwer-

ten. 

– Die Naherholungsgebiete sind dank einer direkten Erschliessung für den 

Fuss- und Veloverkehr attraktiv und gut erreichbar zu gestalten. 

 

 

Arbeit und Wirtschaft 

Die Gemeinde Zuzwil bietet ideale Voraussetzungen für die bestehenden 

kleineren und mittleren Unternehmen. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Für ortsansässige Betriebe sind zweckmässige und ausreichende Ge-

werbe- und Arbeitsgebiete für Betriebserweiterungen zu sichern. 

– Regionale Arbeitsplatzgebiete sind ideal durch den öffentlichen Verkehr 

zu erschliessen. 

 

 

Einkauf und Versorgung 

In der Gemeinde Zuzwil werden die Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung 

mit einem überdurchschnittlichen Einkaufs- und Versorgungsangebot ge-

stillt.  

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Der Ausbau für weitere regionale Nachfrage ist kein Ziel. 
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Bildung und Betreuung 

Die Gemeinde Zuzwil ist dank der guten ausserschulischen Betreuungsan-

gebote und zeitgemässer Infrastrukturen ein beliebter Wohnort für Fami-

lien und Paare. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– In den Orten Züberwangen und Zuzwil ist eine moderate Entwicklung im 

Bestand zu fördern. 

– Die Attraktivität des Wohnstandortes Zuzwil ist – dank einer guten Er-

reichbarkeit der weiterführenden Schulen mit dem öffentlichen Verkehr – 

zu fördern. 
 
 

Freizeit und Erholung 

Die Gemeinde Zuzwil bietet attraktive Naherholungsgebiete in unmittelba-

rer Nähe in der Gemeinde und verfügt über vielfältige regionale Freizeitan-

gebote, die mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sind. 

 

Mögliche Strategien, Ziele 

– Es ist ein zweckmässiger Standort für neue Rasensportflächen zu sichern. 

– Die Anbindung des öffentlichen Verkehrs an die regionalen Freizeitange-

bote ist sicherzustellen. 

– Innerhalb der Wohnquartiere sind angemessene Aufenthalts- und Begeg-

nungsräume zu schaffen. 
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3.1.1 Trend | Entwicklung 

Der Trend in der Verschiebung der Nachfragesegmente in Richtung individu-

eller Lebensstil wird weiter voranschreiten. Die grössten zukünftigen Nachfra-

gesegmente werden die «Aufgeschlossene Mitte» und die «Bürgerliche Ober-

schicht» sein, welche vor allem zu Lasten des «Klassischen Mittelstandes» zu-

nehmen werden. Die Anzahl der Menschen mit einem traditionellen Lebens-

stil wird grundsätzlich eher abnehmen. 

 

 

3.1.2 Bedürfnisse 

Mit der «Aufgeschlossenen Mitte» und der «Bürgerlichen Oberschicht» als 

Hauptsegmente werden auch zukünftig viele Familien und Paare in Zuzwil 

wohnen wollen. Die «Aufgeschlossene Mitte» sowie auch die «Bürgerliche 

Oberschicht» wohnen in grösseren Wohnungen oder Häusern und schätzen 

das Leben in einer intakten Natur- und Kulturlandschaft. Die Nachfrage nach 

freistehenden Einfamilienhäusern bleibt bestehen, wird im Vergleich zu Ge-

schosswohnen und zu dichteren Quartieren voraussichtlich etwas an Bedeu-

tung verlieren. Meist sind sie Mieterinnen und Mieter und schätzen grosszü-

gige Wohnungen im mittleren Ausbaustandard. Neben dem Auto ist ihnen 

ein guter ÖV-Anschluss wichtig. 

 

 

3.1.3 Strategie 

Die Gemeinde Zuzwil möchte sich zukünftig besonders für die Segmente 

«Aufgeschlossene Mitte», «Etablierte Alternative», «Bürgerliche Oberschicht» 

und «Bildungsorientierte Oberschicht» positionieren. Entsprechend sind die 

Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse dieser Nachfragegruppen anzupas-

sen. Dazu gehört die Realisierung von qualitativ hochwertigen Wohnbebau-

ungen mit attraktiven Naherholungsmöglichkeiten und einer guten Verkehrs-

infrastruktur. 

 

 

 

3.2.1 Allgemein 

Das Raumkonzept definiert die konzeptionelle und strategische Ausrichtung 

der Gemeinde und dient als Grundlage für den kommunalen Richtplan. Dabei 

werden neben den übergeordneten Rahmenbedingungen auch die bisherige 

Entwicklung der Nachfragesegmente nach Sotomo zur Definition der Strate-

gie beigezogen. Die daraus folgenden Entwicklungsziele geben die grobe 

Stossrichtung der Gemeindeentwicklung vor. Das Raumkonzept setzt diese 

Ziele in einen räumlichen Kontext. 

3 Instrumente 
Raumkonzept 

3.1 Positionierung der 
Gemeinde 

3.2 Inhalt 



24 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

 

3.2.2 Landschaften 

 

Historischer Siedlungskern 

Die Dorfkerne von Weieren, Züberwangen und Zuzwil sollen in ihrer Gesamt-

erscheinung und ihrem Charakter erhalten bleiben. Neu-, An- und Umbauten 

sowie der Aussenraum haben sich in das bestehende Ortsbild einzufügen. 

 

Siedlungslandschaft 

Das Raumkonzept bezeichnet die langfristige Siedlungslandschaft der Ge-

meinde Zuzwil. Dabei werden Siedlungslandschaften mit primärer Mischnut-

zung respektive Arbeitsnutzung unterschieden. 

 

Kulturlandschaft 

In der Kulturlandschaft dominiert die landwirtschaftliche Nutzung. Trotzdem 

soll die Kulturlandschaft möglichst vielfältig mit Feldbäumen, Hochstamman-

lagen, Hecken und Kleinstrukturen gestaltet sein. 

 

Auenlandschaft 

Die Auenlandschaft entlang der Thur ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Natur-

nähe zu erhalten und zu pflegen. Besuchenden ist die Schutzwürdigkeit des 

Gebiets aufzuzeigen. 

 

Gewässer | Bachlandschaft 

Bei der Öffnung von eingedolten Fliessgewässern innerhalb und ausserhalb 

des Siedlungsgebiets ist eine möglichst ökologische Gestaltung anzustreben. 

Neben dem Schutz vor Naturgefahren tragen die renaturierten Fliessgewäs-

ser zu einer grösseren Biodiversität und ökologischen Vernetzung bei. 

 

 

3.2.3 Räumliche Strukturen 

 

Potenzialgebiet 

Als Potenzialgebiete werden Gebiete bezeichnet, bei denen ein Innenent-

wicklungspotenzial festgestellt wurde. Dazu wurde das Siedlungsgebiet unter 

nachstehenden Kriterien beurteilt. 

– Dichte 

– Dichtemass: zulässige Nutzungsdichte gemäss Zonenordnung 

– Unternutzung: Dichtereserven gegenüber der Zonenordnung 

– Einwohnerdichte: Einwohnerzahl im Bezug zur Fläche 

– Baulücken: ungenutzte Flächen (keine Dichtereserven) 
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– Gebäudesubstanz 

– Alter der Bausubstanz 

– Unterhaltsmassnahmen 

– Zustand der Bausubstanz 

 
– Bevölkerungsstruktur 

– Altersstruktur 

 

Gebiete, welche ein grosses Potenzial haben, sind für die Gemeinde attraktiv. 

Entsprechend konzentriert sich die Gemeinde auf diese Gebiete und versucht 

Entwicklungsprojekte anzustossen. Bei Gebieten, denen ein kleines Entwick-

lungspotenzial zugesprochen wird, liegt der Fokus seitens der Gemeinde eher 

bei der Schaffung geeigneter Grundlagen. Die Initiative liegt demgegenüber 

eher bei den Eigentümern selbst. 

 

Prägende Raumkanten | Siedlungsstrukturen 

Insbesondere die historischen Dorfkerne weisen prägende Raumkanten auf, 

die zum wesentlichen Erscheinungsbild der Orte beitragen. Diese Raumkan-

ten gilt es zu wahren. 

Einige Quartiere, namentlich im nördlichen Siedlungsgebiet von Zuzwil, 

weisen zudem einheitliche Siedlungsstrukturen auf, die es ebenfalls zu wah-

ren gilt. 
 

Prägende Bauten 

Im Ortskern von Zuzwil stehen einige prägende Bauten wie die Pfarrkir-

che das «Rote Haus» oder die «alte Bäckerei Zünd». Diese historischen 

Gebäude sind für das Erscheinungsbild von Zuzwil von zentraler Bedeu-

tung. Diese Bauten sowie ihre Umgebung gilt es zu bewahren. 

 

Ortseingänge 

Die Dorfeinfahrten und die Innerortsbereiche sind für Motorfahrzeugfahrer 

teilweise kaum wahrnehmbar, da sich der Strassencharakter nur gering än-

dert. Dies führt innerorts zu erhöhten Geschwindigkeiten und Lärmbelastun-

gen. Die wichtigen Ortseingänge sowie die Einfahrten in die Dorfkerne sollen, 

wo noch nicht erfolgt, so gestaltet werden, dass die Siedlungsgebiete klar er-

kennbar sind und die Lenker die Geschwindigkeit und die Aufmerksamkeit 

entsprechend anpassen. 

 

Landschaftsbezug 

Die siedlungsgliedernden Freiräume zwischen den Ortsteilen Weieren und 

Züberwangen sind zu erhalten. Das «Zusammenwachsen» der 
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Siedlungsgebiete soll dadurch verhindert und die Erscheinung der einzelnen 

Ortsteile gestärkt werden. 
 
Hochstammbäume 

Entlang der Siedlungsgrenzen sind lineare und flächige Grünstrukturen, wie 

Hecken oder Hochstammbäume, zu fördern. Damit sollen die teilweise har-

ten und künstlich geschaffenen Siedlungsgrenzen aufgeweicht werden.  

 

Strassenräume 

Die Ortskerne sind geprägt von ihren Strassenräumen und deren fliessendem 

und ruhendem Verkehr. Die Vorzonen vor den Gebäuden sind häufig nicht 

mehr als Vorgärten gestaltet, sondern geprägt von versiegelten Flächen, wel-

che den Raum aufweiten und der Parkierung dienen. 

Die heutigen verkehrsorientieren Strassenräume innerhalb des Siedlungs-

gebietes sollen, wo nicht schon vorhanden, mit einer siedlungsgerechten 

Strassenraumgestaltung aufgewertet werden. Es sind attraktive Begegnungs-

räume zu schaffen, die die Funktion als Begegnungs- und Kommunikations-

räume wahrnehmen. 
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3.3.1 Bestandteile 

Die kommunale Richtplanung der Gemeinde Zuzwil setzt sich aus den fol-

genden Bestandteilen zusammen: 

 

Richtplankarte (Massstab 1:5’000) 

Richtplankarte mit den Sachbereichen (Nutzung, Gestaltung, Schutz, Verkehr, 

Infrastruktur, Umwelt und Eigentum) mit jeweiligen Unterkapiteln und ent-

sprechenden Verweisen auf den Richtplantext. 

 

Richtplantext 

Darlegung der einzelnen Massnahmen mit der Möglichkeit zur Fortschrei-

bung im Sinne einer rollenden Planung. Die einzelnen Massnahmen bestehen 

in der Regel aus der Ausgangslage, den Zielen und dem Richtplaninhalt. Dazu 

kommen Spezifikationsmöglichkeiten in Bezug auf den Koordinationsstand 

(KS) und den Realisierungszeitpunkt (RZ). 

 

Planungsbericht (vorliegend) 

Der Planungsbericht nach Art. 47 RPV enthält organisatorische Erläuterungen 

der Revisionsarbeiten, Analysen zu übergeordneten Planungsgrundlagen, 

Herleitungen der Planungsmassnahmen (Strategie – Raumkonzept – Richt-

planung – Rahmennutzungsplanung) sowie allgemeine Erläuterungen zu den 

Sachbereichen mit Begründungen von speziellen Festlegungen. 

 

 

3.3.2 Verbindlichkeit 

Die Richtplanung ist ein Führungs- und Koordinationsinstrument der Pla-

nungsbehörde und fokussiert die Gemeindeentwicklung auf einen Zeithori-

zont von ca. 25 Jahren. Sie bildet die Grundlage für die übrigen Planungs-

massnahmen und ist für die Behörden wegleitend, hat jedoch keine direkte 

eigentumsverbindliche Wirkung. 

 

 

 

3.4.1 Anpassung Rahmennutzungsplanung 

Im Bereich der Rahmennutzungsplanung sind aufgrund der geänderten über-

geordneten Planungen umfangreiche Anpassungen vorzunehmen. Neben 

Änderungen bei den Nutzungszonen sind die Bestimmungen des Bauregle-

ments zu überarbeiten. Zukünftig können nur noch die Gebäudeausmasse 

(Höhe, Länge, Breite), der grosse und kleine Grenzabstand sowie eine Bau-

massenziffer anstelle der heute üblichen Ausnützungsziffer verwendet wer-

den. Die detaillierte Auseinandersetzung mit der zukünftigen 

3 Instrumente 
Richtplanung 

3.3 Aufbau 

3.4 Teil Nutzung 
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Regelungsdichte findet im Zusammenhang mit der Anpassung der Rahmen-

nutzungsplanung (vgl. Kap. 3.12 ff.) statt. 

 

 

3.4.2 Nutzungszuweisung 

Im Sachbereich Nutzung werden grundlegende Festlegungen und Anforde-

rungen für die spätere Nutzungsplanung definiert. In erster Linie werden Aus-

sagen zur Zuweisung zur Bauzone und deren Priorisierung getroffen. Dazu 

werden Rahmenbedingungen aufgeführt, welche bei Einzonungen zu beach-

ten sind. Die Nutzungszuweisung basiert auf der Raumplanungsgesetzge-

bung mit Fokus auf: 
– Nutzung der inneren Reserven; 
– Siedlungserweiterung auf Grundlage des kantonalen Richtplans; 
– Berücksichtigung der Einwohnerkapazität; 
– Übriges Gemeindegebiet: Definitive Nutzungszuweisung. 

 

Die detaillierte Kapazitätsberechnung wird im Rahmen des Zonenplans ent-

sprechend der effektiven Flächenzuweisung vorgenommen. 

 

 

3.4.3 Änderungen der Grundnutzung gegenüber rechtskräftigem 

Zonenplan 

Nachfolgend werden wesentliche Änderungen der Grundnutzung gegenüber 

dem rechtskräftigen Zonenplan (genehmigt am 27. Februar 1989 inkl. div. 

Teilzonenpläne) aufgelistet und beschrieben. Eine ausführliche Begründung 

und die genauen Zonenabgrenzungen der Änderungen werden im Rahmen 

der Revision der Nutzungsplanung (vgl. Kap. 3.12 ff.) erbracht. Kleinere flä-

chengleiche Zonenumlagerungen und redaktioneller Änderungen sind nicht 

aufgeführt. 

 

 

 

Gebiet 
rechtskräft. 
Zonenplan  

Richtplanung Begründung 

Rüti, Züberwangen üG Landwirtschaftsgebiet Definitive Nutzungszuweisung übriges Gemeinde-

gebiet 

Dorfstrasse, Züberwangen K Wohngebiet niedrige Dichte Anpassung der Zonenabgrenzung auf tatsächliche 

Situation 

Dorfstrasse / Lochstrasse, Züber-

wangen 

L Kerngebiet Einzonung zu Gunsten Rückbau Scheune 

Bildstrasse, Züberwangen WG Wohngebiet niedrige Dichte Abstimmung auf tatsächliche Zonennutzung 

Tab. 1 Übersicht Änderungen der Grundnutzung 

gegenüber rechtskräftigem Zonenplan 

vom 27. Februar 1989 
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Mettlenstrasse, Züberwangen  

(Gebiet Hüseren) 

LW Freihaltegebiet Zugunsten der Freihaltung der Fläche  

Gehrenstrasse, Weieren DK Wohngebiet niedriger Dichte Anpassung der Zonenabgrenzung auf tatsächliche 

Situation  

Käsereiweg, Weieren DK Freihaltegebiet Sicherung Grünflächen 

Bürgerguet, Weieren LW Freihaltegebiet Standort neue Rasensportflächen (2. Etappe) 

Osserau, Weieren üG Gebiet für öffentliche Bauten 

und Anlagen 

Definitive Nutzungszuweisung übriges Gemeinde-

gebiet, ARA 

Birkenweg, Weieren LW Freihaltegebiet Zugunsten der Freihaltung der Fläche  

Grüenegg, Zuzwil W3 Wohngebiet niedriger Dichte Abstimmung auf tatsächliche Zonennutzung 

Henauerstrasse  

(GS-Nr. 1646), Zuzwil 

L Gebiet für öffentliche Bauten 

und Anlagen  

Reservefläche für allfälligen Werkhofbau / Feuer-

wehrdepot (2. Etappe) 

Hofäckerweg, Zuzwil GI A Wohngebiet mittlerer Dichte Entwicklung mögl. Wohngebiet 

Werkhof, Zuzwil 

(Parz. 1147 und 2005) 

GI B Wohn-/Gewerbegebiet Absicht Mischnutzung 

Florz, Zuzwil üG Wohngebiet mittlerer Dichte Definitive Nutzungszuweisung übriges Gemeinde-

gebiet 

Landbachstrasse, Zuzwil WG Kerngebiet Abstimmung auf ISOS-Eintrag 

Oberdorfstrasse, Zuzwil WG Kern-/ Wohngebiet Abstimmung auf tatsächliche Zonennutzung 

Im Hag (GS-Nr. 1560),  

Zuzwil  

GF Kerngebiet Minime Erweiterung der Kernzone 

Friedhofweg / Pfadiweg, Zuzwil GF / K Kern-/ Freihaltegebiet Abstimmung auf tatsächliche Zonennutzung 

Pfadiweg, Zuzwil Oe Freihaltegebiet Abstimmung auf tatsächliche Zonennutzung 

Loberg, Zuzwil L Wohngebiet mittlerer Dichte  Mögliches Entwicklungsgebiet (2. Etappe) 

 

 

 

3.5.1 Siedlung 

 

Allgemein 

Besondere Qualitäten der Gemeinde Zuzwil sind einerseits der dörfliche Sied-

lungscharakter inmitten einer intakten Kulturlandschaft, die attraktive Wohn-

lage mit einer überdurchschnittlichen Wohnqualität sowie die optimale An-

bindung an das übergeordnete Verkehrsnetz. 

Diese Standortvorteile schlugen in den letzten Jahren auch auf die Bau-

entwicklung in der Gemeinde nieder. Insbesondere in Zuzwil sind neue 

Wohnquartiere entstanden. Neben reinen Wohngebieten verfügt Zuzwil auch 

über verschiedene Mischgebiete, in denen sich in den nächsten Jahren ein 

Handlungsbedarf abzeichnet. Unter der Prämisse der Innenentwicklung soll 

das zukünftige Wachstum der Gemeinde primär innerhalb des bestehenden 

Siedlungsgebiets stattfinden, um die bestehenden Infrastrukturanlagen mög-

lichst auszulasten. 

 

3.5 Teil Gestaltung 
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Strategien der Innenentwicklung 

Gestützt auf die Grundlage der Gebietsbeurteilung zum Siedlungsgebiet wer-

den im Richtplan verschiedene Innenentwicklungsgebiete bezeichnet. Diesen 

Gebieten werden unterschiedliche Strategien und Ziele zugeordnet. 

 

«Bewahren» 

Diese Strategie zielt darauf ab, Gebiete mit wertvoller oder identitätsstiftender 

Siedlungsstruktur zu erhalten und die vorhandenen Qualitäten aufzuwerten. 

Neben dem Erhalt und Pflege der Bauten können auch Um- und Ausbauten 

vorgenommen werden. So können durch den Ausbau des Dachgeschosses 

oder durch einen Umbau einer ungenutzten Scheune neue Wohnflächen in 

bestehenden Strukturen geschaffen werden.  

 

«Aufwerten (Fortschreiben)» 

Diese Strategie zielt darauf ab, die bestehende Substanz so aufzuwerten, dass 

künftig höhere Flächenerträge resultieren. Entwicklungen erfolgen dabei in 

der Regel jeweils auf einzelnen Grundstücken. Denkbar sind Erweiterungen 

des Wohnraums durch Anbauten oder auch Neubauten, die sich jedoch in 

die Struktur des Bestandes eingliedern. Die konsequente Ausnützung allfälli-

ger Nutzungsreserven ist in diesen Gebieten nicht erwünscht, wenn sie zu 

strukturfremden Bauten führt. 

 

«Ergänzen (Weiterentwickeln)» 

Diese Strategie zielt darauf ab, Gebiete haushälterisch zu nutzen. Dabei wer-

den technische Nutzungsreserven konsequent genutzt und Baulücken über-

baut. Die Entwicklung erfolgt in der Regel auf grösseren Einzelgrundstücken 

oder über mehrere Grundstücke und erfordert eine aktive Planung durch die 

Grundeigentümer und die Gemeinde. Der Charakter und die Nutzung der Ge-

biete bleiben bestehen, das ortsbauliche Grundmuster kann sich jedoch än-

dern. 

 

«Umstrukturieren» 

Diese Strategie zielt darauf ab, gänzlich neue Strukturen und Nutzungen zu 

schaffen. Dazu gehören die Zuführung eines Areals zu einer neuen Nutzung 

(z. B. Umstrukturierung entlang der St.Gallerstrasse) und der weitestgehende 

Ersatz der bestehenden Bausubstanz ohne Nutzungsänderung (z. B. Wohn-

bau-Sanierungsgebiete). 

 

Strategieplan Innenentwicklung 

Da die Strategien grundsätzlich über das gesamte Siedlungsgebiet festgelegt 

werden, ist direkt keine Priorisierung erkennbar. Die Priorisierung geschieht 
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mittels eines Planungshorizonts, in Anlehnung an eine mögliche Umsetzung 

im Richtplan. 

– 1. Priorität: Das Areal weist klare Potenziale zur Innenentwicklung auf, 

ggf. ist bereits eine Planung im Gange. Möglicherweise bestehen noch 

keine genauen Absichten oder planerische Hindernisse wie z. B. falsche 

Nutzungszone, fehlende Erhältlichkeit oder Abhängigkeit von einer an-

grenzenden Entwicklung, somit beträgt der Planungshorizont 0 bis 15 

Jahre. 

– 2. Priorität: Diese Gebiete sind oftmals erst langfristig erhältlich. Oftmals 

sind diese Gebiete peripher gelegen, was anderen Arealen den Vorrang 

gibt, oder sie sind komplexerer Natur, sodass längere Vorbereitungen 

notwendig sind. Der Planungshorizont beträgt 15 oder mehr Jahre. 
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Abb. 4 oben: Strategieplan Innenentwicklung 

Ausschnitt Zuzwil, Weieren 

unten: Strategieplan Innenentwicklung 

Ausschnitt Züberwangen  
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Innenentwicklungspotenzial 

In der folgenden Tabelle sind die Ergänzungs- und Umstrukturierungsgebiete 

aufgelistet. Für jedes Gebiet wird das Dichteziel, welches dem relevanten 

Dichtewert aus «RaumPlus» der jeweiligen Zone entspricht, definiert. Zusam-

men mit der Fläche und den bereits im Gebiet lebenden Einwohnerinnen und 

Einwohner wird das theoretische Potenzial für das Innenentwicklungsgebiet 

berechnet. 

 

 
Richtplan 
Nr. 

Ergänzungs- und Umstruk-
turierungsgebiete 

Zone Fläche Dichteziel1 Einwohner 
[EW] 

Einwohnerpotenzial 
[EW] 

   [ha] [E/ha] 2019 1. Prio. 
(ZP) 

bis 2035 

2. Prio. 
(RP) 

bis 2045 

GS 1.3.1 Grünegg, Zuzwil WG 14.5 2.49 45 42 – 71 

GS 1.3.2 Mettlenweg, Zuzwil W 14.5 1.58 96 54 – 98 

GS 1.4.1 Gewerbegebiet Kirchstrasse, 
Züberwangen 

W 14.5 0.37 96 11 – 25 

GS 1.4.2 Bildstrasse, Züberwangen WG 14.5 1.05 45 42 – 5 

GS 1.4.3 Herbergstrasse, Zuzwil WG 14.5/W 
14.5 

1.24 45 0 – 56 

Total      255 

 

Gebiete mit Einordnungsgebot 

Als Gebiete mit Einordnungsgebot werden Areale bezeichnet, in denen Bau-

ten und Anlagen so gestaltet und eingeordnet werden, dass mit der beste-

henden Umgebung zusammen eine gute Gesamtwirkung entsteht. In Art. 99 

Abs. 2 PBG ist vorgesehen, dass für Schutz- und Kerngebiete ein Einord-

nungsgebot festgelegt werden kann. Ausserhalb von Schutz- und Kernzonen 

kann in konkret bezeichneten Gebieten die erhöhte Gestaltung deshalb nur 

dann verlangt werden, wenn es die Rücksichtnahme auf das Orts- und Land-

schaftsbild erfordert. 

Neben den Kerngebieten bezeichnet der Richtplan Quartiere mit einer er-

haltenswerten Siedlungsstruktur. 

 

Gebiet von öffentlichem Interesse 

Sondernutzungspläne können bei besonderem öffentlichem Interesse durch 

die Gemeinde erlassen werden. Im Planungs- und Baugesetz werden in Art. 

23ff die verschiedenen Zwecke für Sondernutzungspläne beschrieben. Die 

Rahmennutzungsplanung kann neu das Bauen in konkret bezeichneten 

 
1 Die relevanten Dichtewerte gemäss Bauzonendimensionierung in RaumPlus beziehen sich auf den in der 
Spalte Zone angegebenen Zonentyp. 

Tab. 2 Übersicht Innenentwicklungsgebiete mit 

Priorisierung und Einwohnerpotenzial 
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Gebieten vom Erlass eines Sondernutzungsplans abhängig machen (Art. 7 

Abs. 3 lit. c) PBG). Diese Verpflichtung ist jedoch an Fristen gebunden. 

Der Richtplan bezeichnet dazu Gebiete, in denen im Zonenplan eine Son-

dernutzungsplanpflicht vorgesehen werden soll. Einerseits betrifft dies Innen-

entwicklungsgebiete, in denen die Gemeinde einen partizipativen Aufwer-

tungs- oder Umstrukturierungsprozess starten möchte und die Siedlungsent-

wicklung über einen Sondernutzungsplan steuern will. Andererseits sollen 

grössere unbebaute Areale innerhalb des Siedlungsgebiets oder Gebiete mit 

höherer Dichte, deren Erstellung gesichert werden soll, mit einer Sondernut-

zungsplanpflicht überlagert werden. 

 

 

3.5.2 Öffentliche Räume 

Abgesehen von der Bebauung sind der Strassenraum sowie weitere öffentli-

che Räume das wesentliche Element einer attraktiven Siedlung. Entsprechend 

kann die Gemeinde in der Gestaltung mehr Einfluss nehmen als dies bei pri-

vaten Grundstücken der Fall ist. Die öffentlichen Räume, insbesondere die 

ortsbildprägenden Ortsdurchfahrten der Dörfer, sollen eine attraktive Gestal-

tung aufweisen und eine hohe Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer ge-

währleisten. Die Ortseingänge sowie der Beginn der Dorfkerne sind dabei ge-

stalterisch hervorzuheben. 

 

 

3.5.3 Landschaft 

Der Landschaftsraum wird von unterschiedlichen Elementen geformt. Die 

Kulturlandschaft mit ihren Feldern und Hochstammanlagen, Gewässerland-

schaften, Wäldern und Aussichtslagen nehmen wichtige Naherholungsfunkti-

onen wahr. Das Kulturland ist vielerorts vielfältig strukturiert. Dennoch gibt es 

Lücken im Lebensraumverbund. 

Durch die Öffnung von eingedolten Bachläufen, Pflanzung von Hoch-

stämmern sowie verschiedenen ökologischen Aufwertungsmassnahmen be-

steht die Möglichkeit, die Vernetzungsfunktionen, auch innerhalb des Sied-

lungsgebietes, zu stärken. 
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3.6.1 Kultur 

 

Allgemein 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde das Ortsbildinventar aus dem 

Jahr 2005 durch Arnold Flammer überprüft und in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde und dem Ortsplaner eine Neubeurteilung vorgenommen. Im Rah-

men dieser Überarbeitung wurden folgenden Kulturobjekten eine neue Ein-

stufung zugewiesen. 

 

 
Objekt Nr. Objekt | Parz. Nr. Begründung Einstufung neu 

116 Hinterdorfstrasse 14 Das erhaltenswerte Objekt wurde zwischenzeitlich zurückgebaut. keine 

122 Wohnhaus Sonne, Ausser-

dorfstrasse 4 

Im Rahmen der Überprüfung des Ortsbildinventars wurde das Gebäude als 

nicht mehr erhaltenswert eingestuft. 

keine 

132 Unterdorfstrasse 33 Das erhaltenswerte Objekt muss aufgrund eines Strassenbauvorhabens 

zurückgebaut werden. 

keine 

135 ehemalige Stickerei Grüenegg, 

Unterdorfstr. 1 

Ortsbildprägendes Industriedenkmal schützenswert 

 

144 Alter Pfarrhof, Züberwangen, 

Dorfstrasse 27 

Das Objekt wird aufgrund seines historischen und denkmalpflegerischen 

Wertes als schützenswertes Objekt eingestuft. 

schützenswert 

148 Wohnhaus  

«Bäckerei», Dorfstrasse 20, 

Züberwangen 

Das Objekt wird aufgrund seines historischen und denkmalpflegerischen 

Wertes als schützenswertes Objekt eingestuft. 

schützenswert 

 

Ortsbilder 

Der Kanton St.Gallen hat 2012 die Ortsbilder des ISOS als schützenswerte 

Ortsbilder von nationaler Bedeutung in seinen Richtplan aufgenommen und 

gleichzeitig diejenigen Ortsbilder, welche das ISOS als Ortsbilder von regiona-

ler Bedeutung einstufen, als Ortsbilder von kantonaler Bedeutung (Kantonsin-

ventar) festgelegt. Ziel der Festlegungen des Kantonalen Richtplans (S31) ist 

es, die topografischen, räumlichen und architekturhistorischen Qualitäten 

ungeschmälert zu erhalten und eine irreversible Schädigung zu vermeiden. 

Der kantonale Richtplan verpflichtet die Gemeindebehörden das ISOS 

und das Kantonsinventar bei der Erfüllung ihrer eigenen raumwirksamen Auf-

gaben systematisch als Entscheidungsgrundlage beizuziehen und dabei in ih-

rer Interessenabwägung die von ihnen festgelegten Erhaltungsziele zu be-

rücksichtigen. Einerseits müssen die Gemeinden die Aussagen des ISOS und 

des Kantonsinventars (Erhaltungsziele und Perimeter) sachgerecht und mit 

geeigneten Schutzmassnahmen (wie Schutz- und Freihaltezonen, Sondernut-

zungsplänen sowie spezifische Schutzbestimmungen) parzellenscharf und ei-

gentümerverbindlich in ihre Orts- und Nutzungsplanung einfliessen lassen. 

Andererseits sind die Erhaltungsziele bei jeder raumrelevanten Tätigkeit – 

und immer wieder erneut – als obligatorische Entscheidungsgrundlage zu 

berücksichtigen. 

3.6 Teil Schutz 

Tab. 3 Liste Kulturobjekte mit neuer Einstufung 
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Zuzwil (Ortsbild von kantonaler Bedeutung) 

Das ISOS bezeichnet das Mitteldorf bzw. die Bachbebauung (1.1; Abb. 6) am 

Fusse der Kirchterrasse mit Bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert als 

schützenswerte Bebauung, deren ursprüngliche Substanz zu erhalten ist. Das 

baulich recht offen bebaute Gebiet bietet eine Anzahl von traditionellen 

Holzhäusern und bäuerlichen Mehrzweckbauten sowie intakte Vor- und Zwi-

schenbereiche mit Gärten, Wiesen und einem bekiesten Wegenetz. Der mit 

Abstand am besten erhaltene Ortsteil von Zuzwil wird daher im Richtplan 

dem Ortsbildschutzgebiet Substanzschutz zugewiesen. Dies mit der Absicht, 

eine gute Ablesbarkeit der noch zusammenhängenden Altbausubstanz zu 

garantieren. 

Der Loberg (II; Abb. 6) auf dessen Hangterrasse die gut sichtbare Pfarrkir-

che St. Joseph thront, wird im ISOS als unerlässliche schützenswerte Umge-

bungszone bezeichnet, deren Beschaffenheit zu erhalten ist. Der westliche 

Teil der Hangterrasse mit dem Kirchenbezirk soll folglich dem Ortsbildschutz-

gebiet mit Strukturschutz zugewiesen werden. 

Das dreiarmige Strassendorf mit der Bachverbauung und dem Y-förmi-

gen Verkehrsknoten (1; Abb. 6) westlich des Dorfbachs, wird im ISOS als 

schützenswerte Bebauung bezeichnet, deren Struktur zu erhalten ist. Der 

Ortskern entlang der Unter-, Mittel- und Oberdorfstrasse soll demzufolge 

ebenfalls dem Ortsbildschutzgebiet mit Strukturschutz zugewiesen werden. 
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Abb. 5 Zuzwil 

 

 Ortsbildschutzzone, bestehend 

 OBS-Substanzschutz, neu 

 OBS-Strukturschutz, neu 

Abb. 6 Kartenauszug: ISOS, Dorf Zuzwil 
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Gebiet Erhal-

tungsziel 

Umsetzung in Planungsinstrument 

1 B Gebiet im Richtplan als Strukturschutz bezeichnet; Entlassung der 

Grundstücke Nr. 90, 92, 93, 94, 113, 1328, 1721, 1722, 1982, 1994 

aus der Ortsbildschutzzone, da nicht Bestandteil des schützens-

werten Ortsbildes 

1.1 A Gebiet wird im Richtplan dem Substanzschutzgebiet zugewiesen 

I  a Gebiet wird im Richtplan teilweise dem Strukturschutz zugewie-

sen, unbebaute Flächen sind gemäss rechtskräftigem Zonenplan 

der Landwirtschaftszone zugewiesen. 

II a Gebiet gemäss rechtskräftigem Zonenplan der Landwirtschafts-

zone zugewiesen 

III a Gebiet zwischenzeitlich vollständig überbaut; OBS nicht zweck-

mässig 

IV b Gebiet zwischenzeitlich vollständig überbaut; OBS nicht zweck-

mässig 

V b Gebiet gemäss rechtskräftigem Zonenplan der Landwirtschafts-

zone zugewiesen 

VI a Räbgrueb: OBS wurde aufgehoben (Entwicklung ÜP Räbgrueb); 

Florz: Interesse der Innenentwicklung überwiegt der Freihaltung 

VII b aufgrund der untergeordneten Bedeutung im Ort ist keine Orts-

bildschutzzone vorgesehen 

VIII b aufgrund der untergeordneten Bedeutung im Ort ist keine Orts-

bildschutzzone vorgesehen 

1.0.1 A Einzelobjekt mittels Schutzverordnung geschützt 

0.0.16 A Einzelobjekt mittels Schutzverordnung geschützt 

0.0.22 A Einzelobjekt mittels Schutzverordnung geschützt 

 

Weieren (Ortsbild von kommunaler Bedeutung) 

Das Kantonsinventar bezeichnet, mit Ausnahme der nördlichen Ortser-

weiterung «Geren», das ganze Siedlungsgebiet von Weieren als schüt-

zenswerte Bebauung, deren Struktur zu erhalten ist. Abweichungen zwi-

schen der bestehenden Ortsbildschutzzone und dem Kantonsinventar er-

geben sich im östlichen Ortsteil von Weieren. Während das Kantonsinven-

tar dieses Gebiet nicht beschreibt, wird es in der rechtskräftigen Schutz-

verordnung mit der Ortsbildschutzzone überlagert. 

Im revidierten Richtplan wird das Gebiet Geren – aufgrund fehlender 

ortsbaulicher Qualitäten – nicht mehr dem Ortsbildschutzgebiet zugewie-

sen. Im Süden (GS-Nrn. 481, 482 und 2007) wird das Ortsbildschutzgebiet 

dem Baugebiet angepasst. Die Kleinsiedlung Weieren wird dem Ortsbild-

schutzgebiet Strukturschutz überlagert. 
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Gebiet Erhaltungs-

ziel 

Umsetzung in Planungsinstrument 

1 B Gebiet im Richtplan dem Ortsbildschutzgebiet mit Strukturschutz 

zugewiesen 

I  a Gebiet gemäss rechtskräftigem Zonenplan der Landwirtschaftszone 

zugewiesen 

II b Gebiet im Richtplan dem Strukturschutz zugewiesen 

III b Gebiet im Richtplan teilweise dem Strukturschutz zugewiesen 

0.0.14 A Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum; auf eine Aufnahme in die 

Schutzverordnung respektive der Zuweisung als schützenwertes 

Kulturobjekt wird aufgrund der erst kürzlich umfassenden Erneue-

rung des Gebäudes verzichtet. 

 

Züberwangen (Ortsbild von kommunaler Bedeutung) 

Im Kantonsinventar wird der alte Siedlungsbereich von Züberwangen 

(1; Abb. 10) vollständig als schützenswerte Bebauung bezeichnet, de-

ren Struktur es zu erhalten gilt. Zum historischen Siedlungskern des 

Abb. 7 Weieren 

 

 Ortsbildschutzzone, bestehend 

 OBS-Strukturschutz, neu 

Abb. 8 Kartenauszug: Kantonsinventar,  

Dorf Weieren 
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alten Weilers zählen jeweils zwei Bautiefen nördlich der Dorfstrasse 

und die erste Bautiefe südlich der Kreuzung Dorfstrasse – Kirchstrasse 

sowie der Kirchenbezirk mit der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. 

Die Parzellen Nr. 321 und 322 (alte Post und alter Pfarrhof) sind ge-

genwärtig nicht mit einer Ortsbildschutzzone überlagert. Das Kantonsin-

ventar zählt diese Bauten jedoch zum historischen Siedlungsgebiet mit 

Erhaltungsziel A. Das Ortsbildschutzgebiet von Züberwangen soll auf-

grund des intakten und gut einsehbaren Ortsbildes den Substanzschutz 

von Züberwangen gewährleisten und gegen Osten erweitert werden. 

Die Westerweiterung an der Dorfstrasse / Lochstrasse erfolgt aufgrund 

einer Einzonung.  

 

 
 

Kulturobjekte 

Das Kantonsinventar bezeichnet den alten Pfarrhof mit dem Erhaltungs-

ziel A. Im Rahmen der Überprüfung des Ortsbildinventars entschied sich 

der Gemeinderat, das Objekt den schützenwerten Kulturobjekten zuzu-

weisen und es somit in die Schutzverordnung aufzunehmen. 
  

Abb. 9 Züberwangen 

 

 Ortsbildschutzzone, bestehend 

 OBS-Substanzschutz, neu 
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Gebiet Erhaltungs-

ziel 

Umsetzung in Planungsinstrument 

1 B Gebiet wird im Richtplan dem Substanzschutz zugewiesen 

I  a Gebiet gemäss rechtskräftigem Zonenplan der Landwirtschaftszone 

zugewiesen; im revidierten Richtplan teilweise der Freihaltezone 

zugwiesen 

II b aufgrund der untergeordneten Bedeutung im Ort ist kein Ortsbild-

schutzgebiet geplant 

III a Das Innenentwicklungspotenzial wird höher gewichtet als die Frei-

haltung der Wiese 

IV b aufgrund der untergeordneten Bedeutung im Ort ist kein Ortsbild-

schutzgebiet geplant 

1.0.1 A Pfarrkirche St. Maria Magdalena; Einzelobjekt mittels Schutzverord-

nung geschützt 

1.0.7 A Alter Pfarrhof; Aufnahme als schützenswertes Kulturobjekt in SV 

 

 

3.6.2 Natur 

Der Sachbereich Schutz Natur umfasst einerseits Flächen wie Natur-

schutzgebiete, Übergangsbereiche, Auenschutz- und Amphibienlaichge-

biete und andererseits Naturobjekte, wie Einzelbäume, Hecken, Feld- und 

Ufergehölze. 

 

 
  

Abb. 10 Kartenauszug: Kantonsinventar, Dorf 

Züberwangen 
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3.7.1 Allgemein 

Der Sachbereich Verkehr legt in erster Linie den Grundstein für eine mög-

lichst siedlungs- und umweltverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbe-

dürfnisse. Dabei steht eine zweckmässige Erschliessung des Siedlungsge-

biets mit den verschiedenen Verkehrsträgern im Vordergrund. 

 

 

3.7.2 Öffentlicher Verkehr 

Die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist ein relevantes Krite-

rium für die Siedlungsentwicklung einer Gemeinde. In Gebieten, wo eine 

ÖV-Güteklasse C nicht gewährleistet werden kann, sind künftig nur noch 

in Ausnahmefällen Einzonungen zulässig. 

 

 

3.7.3 Fuss- und Veloverkehr 

Sichere und lückenlose Fuss- und Velowege sind nicht nur für den in-

nerörtlichen Verkehr wichtig, sondern stellen eine wichtige Freizeitinfra-

struktur dar. Dabei sind insbesondere die Schwachstellen an Knoten und 

Querungen zu reduzieren. Wichtige Hinweise gibt dazu die Schwachstel-

lenanalyse Langsamverkehr des Kantons. 

 

 

 

3.8.1 Allgemein 

Der Teil Infrastruktur behandelt Themen der Infrastruktur und Versor-

gung. Dabei stehen Anlagen von übergeordnetem Interesse sowie eine 

zweckmässige Erschliessung des Siedlungsgebiets mit den verschiedenen 

Verkehrsträgern im Vordergrund. 

 

 

3.8.2 Strassennetz 

Mit der Einteilung des Strassennetzes gemäss den VSS-Normen soll bei 

Strassensanierungen die für den Strassentyp richtige Dimensionierung 

und Gestaltung realisiert werden. 

 

 
  

3.7 Teil Verkehr 

3.8 Teil Infrastruktur und 
Ausstattung 
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3.9.1 Massnahmen Naturgefahren 

Einige Siedlungsgebiete der Gemeinde Zuzwil sind mit Gefährdungen 

überlagert. Ein Massnahmenkonzept zur Behebung dieser Naturgefahren 

wurde im Jahr 2016 erarbeitet. 
Neueinzonungen von Flächen in Gefahrengebieten mit mittlerer Ge-

fährdung (z.B. im Gebiet Florz oder Bürgerguet) sind nur möglich, wenn 

aufgezeigt wird, wie das Risiko mit verhältnismässigen Massnahmen auf 

ein tragbares Mass reduziert wird und wenn eine der folgenden Begrün-

dungen zutrifft: 

– Es bestehen keine anderen Möglichkeiten für die Siedlungsentwick-

lung. 

– Es soll eine Baulücke geschlossen werden. 

– Die Gefährdung wird durch die Überbauung der Fläche eliminiert und 

es erfolgt keine relevante Verlagerung der Gefährdung. 

 

 

3.9.2 Weitere Umweltthemen 

 

Lärm 

Gemäss Art. 29 Abs. 1 der Lärmschutzverordnung (LSV) dürfen neue 

Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen und neue nicht 

überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis nur in Gebieten 

ausgeschieden werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte 

nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestal-

terische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können. 

Dies betrifft insbesondere die Einzonung entlang der Tüfen-

wiesstrasse. Dem vorherrschenden Strassenlärm kann jedoch mit ortsbau-

lichen und architektonischen Massnahmen begegnet werden. 

 

Bei Grundstücken, die durch Strassen- oder Industrie-Gewerbelärm belas-

tet sind, von einer Zone mit der Empfindlichkeitsstufe III in eine Zone mit 

der Empfindlichkeitsstufe II umgezont werden (z.B. Umzonung Mischzone 

zu Wohnzone), sind allenfalls im Zonenplan abweichende Empfindlich-

keitsstufen vorzusehen. 

 

Nicht ionisierende Strahlung 

Es sind im Wirkungsbereich von nicht ionisierenden Strahlungen keine 

Einzonungen oder sonstige Massnahmen vorgenommen worden, welche 

Richtplaneinträge nötig machen würden. 

Die Einzonung der ARA liegt im Einflussbereich einer Mobilfunkan-

lage. Die Anlagegrenzwerte sind jedoch eingehalten. 

 

3.9 Teil Umwelt 
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Störfallvorsorge 

Es wurden innerhalb des Konsultationsbereichs der verschiedenen Ein-

träge im Risikokataster keine Einzonungen, Aufzonungen oder andere 

Massnahmen vorgesehen, die zu einer Erhöhung der Risiken führen wür-

den. 

 

 

 

3.10.1 Umgang mit Neueinzonungen 

Beim Gemeinderat sind im Rahmen der Revision der Ortsplanungsinstru-

mente vereinzelte Einzonungsbegehren eingegangen. Diese Begehren 

wurden einzeln geprüft und im Gemeinderat diskutiert. 

 

 

3.10.2 Erhältlichkeit 

Um die Nutzung der inneren Reserven zu ermöglichen, müssen die unbe-

bauten Grundstücke auf dem Markt verfügbar sein. Es zeigt sich, dass im 

ganzen Gemeindegebiet einige unbebaute Grundstücke oder Teile von 

Grundstücken vorhanden sind, die sich für eine Überbauung eignen wür-

den. 

Die Verfügbarkeit kann von Seite Gemeinde über verwaltungsrechtli-

che Verträge nach Art. 8 und 65 PBG und das Kaufrecht nach Art. 9 PBG 

verbessert werden. Grössere Areale sollen in der Regel auf der Basis von 

Vereinbarungen mit den Grundeigentümern entwickelt werden. Für 

Grundstücke, die nach dem Erwerb durch die Gemeinde einfach wieder 

veräussert werden können, wird der Hinweis auf das Kaufrecht ange-

merkt. 

 

 

3.10.3 Mehrwertabgabe 

Mit der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Teilrevision des RPG sind die 

Kantone verpflichtet, eine minimale Mehrwertabgabe auf Neueinzonun-

gen einzuführen. Die Mehrwertabgabe gleicht den Bodenmehrwert aus, 

der durch dauerhafte Zuweisung eines Grundstücks zu einer Bauzone 

nach den Bestimmungen des Bundesrechts entsteht. Der Bodenmehrwert 

entspricht dem Unterschied zwischen dem bestehenden Verkehrswert ei-

nes Grundstücks und dem nach der rechtskräftigen Änderung der Zonen-

ordnung durch Grundstücksschätzung ermittelten neuen Verkehrswert. 

Die Mehrwertabgabe wird nur bei erstmaliger und dauerhafter Zuweisung 

zu einer Bauzone erhoben. 

Das PBG sieht in Art. 58 ff. eine Mehrwertabgabe vor, die sich auf die 

Erfüllung der Mindestanforderungen des Bundes (20 % bei Neueinzonun-

gen) beschränkt. 

3.10 Teil Eigentum 
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3.11.1 Energie 

Die Gemeinde Zuzwil verfügt über ein kommunales Energieförderpro-

gramm, das am 1. Januar 2022 vom Gemeinderat in Kraft gesetzt wurde. 

Das Reglement förderte eine klimaverträgliche, CO2-neutrale, sichere und 

damit zukunftsgerichtet Nutzung und Produktion von Energie, fördert die 

Steigerung der Energieeffizienz und regelt die Finanzierung und Zustän-

digkeiten von Aktivitäten im Bereich Energie. 

 
  

3.11 Weitere Themen 
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3.12.1 Bestandteile 

Der Rahmennutzungsplan setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zu-

sammen: 

 

Zonenplan und Baureglement 

Der Zonenplan und das Baureglement ordnen das Bauwesen der Ge-

meinde gemäss Art. 7 Abs. 2 PBG über grundeigentümerverbindliche, öf-

fentlich-rechtliche Bauvorschriften. 

Der Zonenplan legt die Abgrenzung zwischen Baugebiet und Nicht-

baugebiet gemäss Art. 7 Abs. 1 PBG fest. Innerhalb der Bauzone regelt er 

in Verbindung mit dem Baureglement die zulässige Nutzungsart, Nut-

zungsintensität und Immissionstoleranz. Zusätzlich können namentlich 

folgende Regelungen aufgenommen werden.  

– In den Kernzonen können Schutz- und Gestaltungsvorschriften erlas-

sen werden. Zudem sind auch Vorschriften, welche der Entwicklung 

von Orts- und Quartierzentren dienen, möglich (Art. 15 PBG). 

– In speziell bezeichneten Gebieten können bestimmte Nutzungen zu-

gelassen oder ausgeschlossen werden. Beispielsweise können publi-

kumsintensive Einrichtungen (PE) oder Orte mit empfindlicher Nut-

zung ausgeschlossen werden (Art. 7 Abs. 3 lit. b PBG).  

– Für konkret bezeichnete Gebiete können Vorschriften zur guten Ge-

staltung und Einordnung von Bauten und Anlagen in die Umgebung 

erlassen werden (Art. 99 PBG). 

– Die Gemeinde kann im Baureglement Anreize für die besonders 

hochwertige Gestaltung von Bauten und Anlagen vorsehen. Dies kön-

nen insbesondere Abweichungen von der Regelbauweise sein (Art. 

100 PBG). 

– Es können neu Sondernutzungsplanpflichten im Zonenplan festgelegt 

werden. Dabei muss stets ein besonderes öffentliches Interesse vorlie-

gen und der Zweck des Sondernutzungsplans im Zonenplan festge-

legt werden (Art. 7 Abs. 3 lit. c PBG). 

 

 

3.12.2 Verbindlichkeit 

Die Rahmennutzungsplanung regelt die Bau- und Nutzungsvorschriften 

der einzelnen Zonen resp. die Anforderungen an Bauten und Anlagen 

grundeigentümerverbindlich. 
  

3 Instrumente 
Rahmennutzungsplanung 

3.12 Aufbau 
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3.13.1 Allgemeines 

 

Redaktionelle Bereinigungen 

Mit der Gesamtrevision des Zonenplans können auch verschiedene redak-

tionelle Anpassungen vorgenommen werden. Diese haben alle keinen 

Einfluss auf die effektive Bebaubarkeit der Grundstücke oder das Fas-

sungsvermögen der Bauzone. Die Bauzonen werden gemäss den nachfol-

gend aufgeführten Kriterien abgegrenzt: 

– Grundstücksgrenze; 

– Abstände (z. B. Wald, Gewässer, usw.); 

– Bodenbedeckung; 

– Geometrien (Parallelen, Weiterführung von Linien, rechtwinklige Li-

nien, Verbindung von Grenzpunkten); 

– Erschliessung und Bebaubarkeit; 

– Topografie; 

– Bestehende Bauzonenabgrenzung. 

 

Teilweise verläuft die Zonengrenze nicht exakt auf der Grundstücksgrenze 

der amtlichen Vermessung. Dies ist in der Praxis wenig praktikabel und die 

Zonengrenzen sind nicht nachvollziehbar. In diesen Fällen wird die Zonie-

rung der Grundstücksgrenze angepasst. Dies gilt auch entlang von Ge-

wässern. Dort wird die Zonierung hingegen an die Bodenbedeckung der 

amtlichen Vermessung angepasst.  

 

Trennung Baugebiet / Nichtbaugebiet 

Im Zonenplan wird eine klare Trennung von Baugebiet und Nichtbauge-

biet vorgenommen und damit das Siedlungsgebiet definiert.  

Eine detaillierte Betrachtung ist insbesondere bei Strassen am Sied-

lungsrand vorzunehmen. Dabei wird eine Strasse dem Siedlungsgebiet zu-

gewiesen, wenn diese noch Bauzonen erschliesst. Verläuft die Strasse 

zwar entlang von Bauzonen, hat aber für diese keine Erschliessungsfunk-

tion, wird die Strasse dem Nichtsiedlungsgebiet zugewiesen.  

 

Übriges Gemeindegebiet 

Die Flächen des übrigen Gemeindegebiets werden in der Regel als Land-

wirtschaftszone (z. B. landwirtschaftlich genutzte Flächen) dargestellt. 

 
  

3.13 Zonenplan 
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Zonenbezeichnungen 

In Art. 12 ff. des neuen Planungs- und Baugesetzes (PBG) werden die zu-

lässigen Zonenarten abschliessend definiert. Die nachfolgende, der Termi-

nologie der Richtlegende des Zonenplans gemäss PBG folgende Zusam-

menstellung zeigt die neuen Zonen und die bestehenden Zonen nach al-

tem Baugesetz (BauG) im Vergleich. 

 
Zonenbezeichnung nach PBG (neu) Zonenbezeichnung nach BauG (alt) 
Bauzonen  
Wohnzone W 10 Wohnzone WE 

Wohnzone W 11.5 Wohnzone 2 

Wohnzone W 14.5 Wohnzone 3 

Wohn- / Gewerbezone WG 11.5 Wohn-Gewerbezone 2 

Wohn- / Gewerbezone WG 14.5 Wohn-Gewerbezone 3 

Arbeitszone A 14 Gewerbe-Industriezone A 

Arbeitszone A 17 Gewerbe-Industriezone B 

Kernzone K 13 Kernzone K2 

– Dorfkernzone DK2 

Freihaltezone Ortsplanung FiB O Grünzone Freihaltung 

– Grünzone Schutz GS 

– Grünzone Gärten GG 

Freihaltezone Sport und Freizeit FiB SF Grünzone Sport Erholung SPE 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Oe BA Zone für öfftl. Bauten und Anlagen OeBA 

 

Nichtbauzonen  

Landwirtschaftszone L Landwirtschaftszone L 

Freihaltezone Ortsplanung FaB O Grünzone Freihaltung GFa 

Freihaltezone Natur- und Heimatschutz FaB NH Grünzone Schutz GS 

– Übriges Gemeindegebiet 

Unproduktive Fläche UpF aB – 

 
  

Tab. 4 Übersicht Änderung Zonenbezeichnun-

gen 
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3.13.2 Änderungen der Grundnutzung im Zonenplan 

Nachfolgend werden alle Änderungen der Grundnutzung gegenüber dem 

rechtsgültigen Zonenplan beschrieben und begründet. 
 
 

Nr. Ausschnitt Änderungsplan Zonierung  

rechtskräftig 

Zone  

neu 

Bemerkung / Begründung 

1 

 

üG L Zuweisung des übrigen Gemeindegebiets zur Land-

wirtschaftszone inkl. Gebiet mit statischer Waldgrenze 

ausserhalb der Bauzone 

2 

 

WG2/WG3 W 14.5 östlich Kirchstrasse: Umzonung gemäss TZPL Neufeld 

westlich Kirchstrasse: Umzonung in reine Wohnzone, 

da fehlender Bedarf an Mischzone 

 

Hinweis Lärm: Durch die Umzonung gelten für den an-

grenzenden Betrieb strengere Lärmwerte (PW ES II). 

3 

 

L / W 10 W 10 / L Flächengleicher Abtausch Wohnzone W 10 / Landwirt-

schaftszone (Einzonung einer einst bewilligten Garten-

anlage ausserhalb der Bauzone) 

4 

 

DK2 L Zuweisung zur Landwirtschaftszone aufgrund fehlen-

den Bedarfs 

Tab. 5 Übersicht Änderung Grundnutzung 
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5 

 

L K GS 327 / 1817: Zuweisung zur Kernzone zwecks Ergän-

zung des Dorfkerns. Die Einzonung erfolgt im Gegen-

zug zum Rückbau der südlich gelegenen Scheune und 

wird wie die angrenzenden Grundstücke mit einer 

Ortsbildschutzzone überlagert. 

6 

 

DK2 W 11.5 Zuweisung zur Wohnzone, da nicht zum historischen 

Ortskern zugehörig 

 

Hinweis Lärm: Durch die Umzonung gelten für den an-

grenzenden Betrieb strengere Lärmwerte (PW ES II). 

 

7 

 

WG2 W 11.5 Zuweisung des Wohngebiets zu reiner Wohnzone, da 

nur Wohnnutzungen vorhanden sind 

 

Hinweis Lärm: Durch die Umzonung gilt für den an-

grenzenden Betrieb strengere Lärmwerte (PW ES II). 

8 

 

üG VF Zuweisung übriges Gemeindegebiet (Autobahnrast-

stätte) zur Verkehrsfläche mit Waldfeststellung aus-

serhalb Bauzone 

9 

 

W10 FiB O Zuweisung der ungenutzten und teilweise bedingt 

nutzbaren Bauzone zur Freihaltezone 



51 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

10 

 

L FaB O Zuweisung zur Freihaltezone zwecks Freihaltung (sied-

lungsgliedernder Freiraum) 

11 

 

L FaB O Zuweisung zur Freihaltezone zwecks Freihaltung (Ge-

wässer) 

12 

 

DK2 W 10 Zuweisung zur Wohnzone, da fehlender Bedarf an 

Mischnutzung / Anpassung an tatsächliche Situation 

13 

 

DK2 FiB O Zuweisung zur Freihaltezone zwecks Freihaltung der 

Grünfläche 

14  L FaB O Zuweisung zur Freihaltezone zwecks Freihaltung (sied-

lungsgliedernder Freiraum) 
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15 

 

üG Oe BA Zuweisung des ARA-Areals zur Zone für öffentliche 

Bauten und Anlagen. Zusätzlich wird die Zone mit ei-

ner Nutzungsbeschränkung überlagert, die nur Bauten 

und Anlagen im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

ARA zulässt. 

16 

 

WG2 WG 14.5 Zuweisung zur nächsthöheren Wohn- und Gewerbe-

zone auf Antrag des Grundeigentümers. 

17 

 

üG L Zuweisung des übrigen Gemeindegebiets zur Land-

wirtschaftszone 

18 

 

GI A-B/VF A 17 Anpassung der Verkehrsfläche und Arbeitszone an die 

tatsächliche Situation 

 

19 

 

GI B WG 14.5 Umzonung zur Wohn-, Gewerbezone 14.5 zwecks Auf-

wertung des Ortseingangs. Zur Sicherung der Arbeits-

plätze wird eine überlagerte Nutzungsbestimmung er-

lassen, die einen Gewerbeanteil von mind. 60 % ver-

langt. 
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20 

 

W3 W 11.5 Anpassung an tatsächliche Situation 

21 

 

GI B 

 

 

 

 

GI A 

WG 14.5 

 

 

 

 

W 14.5 

östlicher Bereich: Zuweisung zur Mischzone als «Puf-

fer» von Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

(Schulareal) zur südlichen Arbeitszone. Bedarf an zent-

ral gelegener Mischzone besteht 

 

westlicher Bereich: Zuweisung zur Wohnzone zwecks 

Eignung und Lage 

22 

 

üG W 14.5 Zuweisung des zentral gelegenen «übrigen Gemeinde-

gebiets» zur Wohnzone 

 

Hinweis Naturgefahren: Das Grundstück Nr. 2032 ist 

gemäss Gefahrenkarte von einer mittleren Gefährdung 

von Hochwasser betroffen. Bei einem 100-jährlichen 

Hochwasser ist mit Fliesstiefen von bis 0.5 m zu rech-

nen. Dieser Hochwassergefahr kann jedoch mit geeig-

neten Objektschutzmassnahmen (minimale Terrainan-

passungen) begegnet werden. 

 

23 

 

WE W 11.5 Aufzonung von WE in W 11.5. Anpassung an angren-

zende Zonierung. 

24 

 

WG2 A 14 Anpassung an tatsächliche Situation (Arbeitsgebiet) 



54 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

25 

 

WG2 W 14.5 Umzonung aufgrund fehlendem Bedarf an Mischzonen 

 

Hinweis Lärm: Durch die Umzonung gilt für den an-

grenzenden Betrieb strengere Lärmwerte (PW ES II). 

26 

 

WG2 K 13 Zuweisung zur Kernzone zwecks gestalterischen An-

spruchs an Bauten und Anlagen 

27 

 

Oe BA K 13 Zuweisung zur Kernzone, da in der Zone für öffentliche 

Bauten und Anlagen nicht zweckmässig 

28 

 

Oe BA L Auszonung da kein Bedarf an Oe BA 

29 

 

K 2 / GF FiB G / K 13 Flächenabtausch Grünzone – Kernzone zwecks besse-

rer Nutzbarkeit des Grundstücks 
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30 

 

WG2 / W2a K 13 / W 10 Zuweisung zur Kernzone zwecks gestalterischen An-

spruchs an Bauten und Anlagen (1. Bautiefe) 

31 

 

üG K 13 Erweiterung Kernzone auf Antrag Grundeigentümer-

schaft. Im Gegenzug wird der bestehende Schweine-

stall (Vers. Nr. 715) auf dem Grundstück Nr. 6 aufgege-

ben und zurückgebaut. 

32 

 

üG L Zuweisung übriges Gemeindegebiet zur Landwirt-

schaftszone 

33 

 

G W 10 Flächengleicher Zonenabtausch (Grünzone / Wohn-

zone) zur besseren Nutzbarkeit der Bauzonenfläche. 

 
 
3.13.3 Überlagernde Festlegungen 

 

Gebiete mit Sondernutzungsplanpflicht 

Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz können Sondernutzungsplan-

pflichten im Zonenplan festgelegt werden. Dabei muss stets ein besonde-

res öffentliches Interesse vorliegen und der Zweck des Sondernutzungs-

plans im Zonenplan festgelegt werden. Die detaillierten Entwicklungsab-

sichten können dem kommunalen Richtplan entnommen werden. In fol-

genden Gebieten werden «Gebiete mit Sondernutzungsplanpflicht» aus-

geschieden: 

– Neufeld, Züberwangen 



56 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

– Kirchstrasse, Züberwangen 

– St.Gallerstrasse, Zuzwil 

– Hofäckerweg, Zuzwil 

– Florz (Tüfenwiesstrasse), Zuzwil 

– Kirchstrasse, Zuzwil 

 

Gebiet mit bestimmter Nutzungsart 

Gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. b PBG können für Zonen in einem bestimmten 

Gebiet nur bestimmte Nutzungen zugelassen oder solche ausgeschlossen 

werden. 

 

Beschränkung Verkaufsflächen 

Um die Infrastruktur in Zuzwil nicht zusätzlich zu belasten, werden in ge-

wissen Arbeitszonen Verkaufsflächen beschränkt. Als Verkaufsfläche gilt 

die für die Präsentation oder den Verkauf von Waren für den Kunden di-

rekt zugängliche Fläche. Lager- und Büroflächen werden nicht angerech-

net. Aussenverkaufsflächen werden je nach Nutzbarkeit anteilig ange-

rechnet. Bestehende Bauten und Anlagen geniessen Bestandesgarantie. 

 

Ausschluss Feste Bauten und Bodenveränderung 

In diesem Gebiet sind feste Bauten und Bodenveränderungen nicht ge-

stattet. Die Vorschrift wird vom bestehenden Zonenplan übernommen. 

 

Abwasserreinigungsanlage 

In diesem Gebiet sind nur Bauten und Anlagen zulässig, die im Zusam-

menhang mit der Abwasserreinigungsanlage stehen. Andere öffentliche 

Nutzungen wie ein Werkhof oder ein Magazin sind dadurch nicht mög-

lich.  

 

Gärtnereibetrieb Züberwangen (Gewächshäuser) 

Die Bestimmung wird vom bestehenden Zonenplan übernommen. Es sind 

nur Bauten im Zusammenhang mit dem Gärtnereibetrieb zulässig. 

 

Mindestanteil Gewerbe 

Um einen Mindestanteil an Arbeitsplätzen zu sichern, wird in gewissen 

Wohn-/Gewerbezonen ein Mindestgewerbeanteil vorgeschrieben. 

 
Gebiete mit Einordnungsgebot 

Nach Art. 99 PBG können für konkret bezeichnete Gebiete Vorschriften 

zur guten Gestaltung und Einordnung von Bauten und Anlagen in die 

Umgebung erlassen werden. Neben den Kernzonen werden die Quartiere 

Ahornstrasse in Züberwangen und Mettlenstrasse in Zuzwil mit einem 

Einordnungsgebot überlagert. 
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3.13.4 Hinweise 

 

Verkehrsflächen 

Im Zonenplan sind die klassierten Strassen als Verkehrsfläche dargestellt. 

Im Rahmen der Überarbeitung des Gemeindestrassenplans wurden die 

Zuweisungen überprüft und Differenzen zwischen Gemeindestrassenplan 

und Zonenplan bereinigt. Die Verkehrsflächen müssen zusammen mit den 

übrigen Zonen flächendeckend und überlappungsfrei sein. Die im Zonen-

plan ausgeschiedenen Verkehrsflächen entsprechen den im Strassenplan 

klassierten Kantonsstrassen und Gemeindestrassen 1. bis 3. Klasse. 

 

Wald / Waldgrenze 

Die Waldfläche bleibt im Zonenplan unverändert bestehen. Dort, wo der 

Wald Siedlungsfläche tangiert, sind die Waldgrenzen bereits festgelegt 

worden. 

 

Gebiet mit statischer Waldgrenze ausserhalb der Bauzone 

Im den Gebieten Rüti, ARA und Raststätten Thurau sind Gebiete mit stati-

scher Waldgrenze ausserhalb der Bauzone vorgesehen. Eine Übersicht 

bietet der Waldfeststellung-Gesamtplan. 

 

 

3.13.5 Zonierung benachbarte Gemeinden 

Die Gemeinde Wuppenau (Kanton Thurgau) beabsichtigt den Thurgauer 

Teil der grenzübergreifenden Kleinsiedlung Leuberg – heute im Zonen-

plan als Landwirtschaftszone ausgewiesen – neu einer Erhaltungszone 

(ebenfalls Bauzone ausserhalb des Baugebiets) zuzuweisen. Da es diese 

Zone im Kanton St.Gallen nicht gibt, wird der Zuzwiler Teil der Kleinsied-

lung in der Landwirtschaftszone belassen. 

 

 

 

3.14.1 Berechnung 

Für die Kapazitätsberechnung sind die Veränderungen der jeweiligen Zo-

nenflächen massgebend. Die effektive Kapazitätsberechnung wird mit 

dem kantonalen Tool «Bauzonendimensionierung Wohn- und Mischzo-

nen (15-Jahres-Bedarf) gemäss St.Galler Modell» durchgeführt. Im Dimen-

sionierungstool werden nur die kapazitätsrelevanten Umzonungen be-

rücksichtigt. Dies sind Einzonungen von Nichtbauzonen sowie Umzonun-

gen von Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sowie Arbeitszonen in 

Wohn- und Mischzonen. Geringfügige Ein- oder Umzonungen von 

3.14 Kapazität 
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Flächen, welche bereits überbaut sind und der zukünftigen Nutzung ent-

sprechen, werden nicht angerechnet, da sie keinen direkten Einfluss auf 

die Bauzonenkapazität haben. Bei diesen Umzonungen steht die Klärung 

des rechtsunsicheren Zustandes im Vordergrund.  

Dabei resultieren aus den vorgesehenen kapazitätsrelevanten Zo-

nenänderungen folgende Werte: 

 
Parzellen Nr. Ort Zone  

bestehend 

Zone neu Verände-
rung Zo-

nenfläche 

(m2) 

327 Morach, Züberwangen L K 13 + 1’000 

329 Unterdorf, Züberwangen DK L – 1’070 

1560 Oberdorfstrasse, Zuzwil üG K 13 + 1’180 

317, 1565, 

2006, 2020 
Kirchstrasse, Züberwangen GI A W 14.5 + 1’800 

2005 Hofäckerweg, Zuzwil GI B WG 14.5 + 6’400 

2032 Florz, Zuzwil üG W 14.5 + 7’200 

678 St.Gallerstrasse, Zuzwil GI B WG 14.5 + 1’400 

 

Gemäss Berechnung des Dimensionierungstools liegt der Kapazitätsindex 

nach allen Umzonungen bei 2.0 % (vgl. Anhang A3). Damit wird der maxi-

male Kapazitätswert von –2.0 % nicht überschritten und die Vorgaben 

nach Art. 15 RPG werden eingehalten. Der Nachweis zur Mobilisierung der 

unbebauten Bauzonen ist im Kapitel 3.16 ersichtlich. 

Neben den in Tab. 6 aufgeführten kapazitätsrelevanten Zonenände-

rungen wurden verschiedene kleinere Umzonungen vorgenommen. Dies 

betrifft insbesondere leichte Anpassungen an die Parzellengrenzen oder 

die effektive Bebauung. Die Veränderungen haben keinen Einfluss auf die 

Einwohnerkapazität. 

 

 

 

3.15.1 Allgemeines 

 

Grundsätze des Vollzugs 

Der Vollzug des Baureglements erfolgt nach den Grundsätzen des rechts-

staatlichen Handelns gemäss der Bundesverfassung: 

– Grundlage und Schranke des Vollzugs ist das Recht. 

– Der Vollzug liegt im öffentlichen Interesse und ist verhältnismässig. 

– Der Vollzug erfolgt nach Treu und Glauben. 

Im Einzelfall können die generell-abstrakten Regelbauvorschriften zu un-

zweckmässigen (nicht im öffentlichen Interesse liegenden) oder unver-

hältnismässigen Lösungen führen. Hier kann die zuständige Behörde eine 

Ausnahmebewilligung gemäss Art. 108 PBG erteilen. 

Tab. 6 Zusammenzug der kapazitätsrelevante 

Zonenveränderungen 

3.15 Baureglement 
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Zonenplan 

Der Zonenplan ist Bestandteil des Baureglements. Er weist das ganze Ge-

meindegebiet grundeigentümerverbindlich und parzellenscharf einzelnen 

Nutzungszonen zu. Nicht dem Planungs- und Baugesetz, bzw. dem Bau-

reglement unterliegende Bereiche sind: 

– Öffentliche Gewässer (Gewässerschutzgesetz); 

– Wald (Waldgesetz); 

– Öffentlich gewidmete Verkehrsflächen (Strassengesetz und Eisen-

bahngesetz). 

 

Gliederung des Baureglements 

Die Gliederung des Baureglements entspricht dem PBG. Hinsichtlich des 

Inhalts wurde das Musterbaureglement der Vereinigung St.Galler Gemein-

depräsidentinnen und Gemeindepräsidenten vom 21.09.2017 gemäss den 

PBG-Nachträgen 1 bis 2 ergänzt und den laufenden Erkenntnissen ange-

passt. 

 

Vorhaben ausserhalb des Baugebietes 

Vorhaben ausserhalb des Baugebietes bedürfen der Zustimmung durch 

den Kanton. Der Kanton prüft die Zulässigkeit im Lichte der Bundesgesetz-

gebung (Art. 24 ff. RPG), nicht aber kommunale Vorschriften wie: 

– Einordnungsgebote; 

– Regelbauweise gemäss Tabelle; 

– Schutzverordnung; 

– Sondernutzungsplan. 

 

 

3.15.2 Erläuterungen zu den Artikeln 

 

Geltungsbereich 

Das Baureglement gilt für das ganze Gebiet der Gemeinde gemäss Zonen-

plan. Er weist das ganze Gemeindegebiet grundeigentümerverbindlich 

und parzellenscharf einzelnen Nutzungszonen zu. Für bestimmte Flächen 

des Gemeindegebietes wird die zulässige Nutzung in anderen Erlassen 

geregelt. Es sind dies die als Hinweise aufgeführten: 

– Waldflächen gemäss Waldgesetzgebung; 

– Verkehrsflächen gemäss Strassen- und Eisenbahngesetzgebung; 

– Gewässer gemäss Gewässerschutzgesetzgebung. 

 

Zuständigkeit 

Der Gemeinderat ist gemäss übergeordnetem Recht zuständig für den 

Vollzug. Im Baureglement können Teilaufgaben entweder explizit oder 
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durch einen einfachen Beschluss bestimmten Kommissionen oder Amts-

stellen übertragen werden. 

 

Beizug von Sachverständigen 

Die zuständige Behörde ist hinsichtlich des Beizugs von Sachverständigen 

frei. Deren Honorare können über die Gebühr den Gesuchstellern über-

bunden werden. Eine Regelung ist rechtlich nicht zwingend, dient aber 

der Transparenz gegenüber den Gesuchstellern. Daher werden die häu-

figsten Fälle, zu denen Sachverständige beigezogen werden können, auf-

gezählt. In Bezug auf den Beizug und die Kostenfolge von Sachverständi-

gen ist das verfassungsmässige Prinzip der Rechtsgleichheit und Verhält-

nismässigkeit zu beachten. Es gilt der Rahmen des kommunalen Gebüh-

rentarifs. 

 

Rekursinstanz 

Gemäss Art. 40 VRP ist bei Entscheiden von Kommissionen die oberste In-

stanz der Gemeinde die Rekursinstanz. Gemeinden können bestimmen, 

dass Verfügungen und Entscheide unterer Instanzen unmittelbar an die 

kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden können. 

 

 

3.15.3 Definitionen 

 

Bruttogeschossfläche 

Der Bedarfsnachweis z.B. für Parkplätze oder Spiel- und Begegnungsflä-

chen basiert auf der Geschossfläche. Im PBG fehlt eine Definition zur Ge-

schossfläche, weshalb sie im Baureglement ergänzt wird.  

Namentlich die VSS-Normen basieren auf der Bruttogeschossfläche. 

Sie eignet sich daher am besten als Basis für die entsprechenden Bedarfs-

rechnungen. Im Gegensatz zur bisherigen anrechenbaren Geschossfläche 

(aGF) gemäss altem Baugesetz umfasst sie auch die Aussenwandquer-

schnitte. Damit liegt die BGF bei gleichem Grundriss um ca. 10 % höher als 

die aGF. 

 

 

3.15.4 Raumplanung 

 

Planungsmittel 

Der Artikel ist nicht zwingend, dient aber dem Verständnis. Alle Planungs-

instrumente werden künftig überdies im Kataster der öffentlich-rechtli-

chen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) elektronisch publiziert. 
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Gebiet mit bestimmter Nutzungsart 

Gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. b PBG können für Zonen in einem bestimmten 

Gebiet nur bestimmte Nutzungen zugelassen oder solche ausgeschlossen 

werden. 

 

Ausnahme Sondernutzungsplanpflicht 

Gemäss Art. 7 Abs. 3 Bst. c PBG können im Zonenplan konkrete Gebiete 

bezeichnet werden, bei denen das Bauen vom vorangehenden Erlass ei-

nes Sondernutzungsplan abhängig gemacht wird. Damit wird de facto 

eine unbefristete Planungszone geschaffen, die nach dem Text des PBG 

auch für geringfügige Vorhaben zur Anwendung käme. Analog zur Praxis 

beim Erlass von Planungszonen gemäss Art. 42 PBG wird definiert, welche 

geringfügige Vorhaben namentlich an bestehenden Bauten und Anlagen 

ohne Sondernutzungsplan bewilligt werden können. 

 

Übersicht der Zonen 

Das Baureglement verzichtet auf eine Übersicht über die vorhandenen 

Zonen. Diese ergeben sich aus dem Zonenplan.  

 

Kernzone 

In Gebieten mit gewachsener, kleinteiliger Grundstücksstruktur sind die 

Möglichkeiten der Regelbauweise beschränkt. Das PBG sieht vor, dass in 

Kernzonen wie bisher ein generelles Einordnungsgebot festgelegt werden 

kann. Damit müssen sich die Neubauten in den Bestand einpassen. Basis 

dafür ist eine ortsbauliche Analyse. 

Das PBG erlaubt in der Kernzone konkrete Gestaltungsvorschriften. 

Diese betreffen insbesondere die Gestaltung der Vorplätze und Vorgärten 

gegenüber den öffentlichen Strassen, da diese das Ortsbild massgeblich 

prägen. 

Kommt die geschlossene Bauweise nicht zur Anwendung, so wird der 

kleine Grenzabstand eingehalten. 

 

Freihaltezone 

Der grundsätzliche Zweck der Freihaltezonen ist im PBG geregelt. Die Ge-

meinde legt den Zweck im Zonenplan fest. Freihaltezonen sind zulässig 

aus Gründen: 

– der Ortsplanung (Gliederung des Siedlungsgebietes); 

– des Natur- und Heimatschutzes; 

– des Umweltschutzes; 

– der Ausübung bestimmter Sportarten. 
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Die zulässigen Bauten und Anlagen sind im PBG ebenfalls abschliessend 

geregelt. Gemäss Art. 79 PBG sind jedoch je nach Freihaltezone mindes-

tens die Gesamthöhe sowie der Grenz- und Gebäudeabstand zu regeln. 

 

Sondernutzungsplan 

Die Anforderungen an den Sondernutzungsplan können weitgehend frei 

definiert werden, wobei sich in der Praxis verschiedene Themen bestätigt 

haben. Es wird hier eine möglichst offene Formulierung vorgeschlagen, 

damit die konkreten Inhalte im Verfahren zweckmässig festgelegt werden 

können. 

 

 

3.15.5 Nutzungs- und Bauvorschriften 

 

Grundstückszufahrt und Parkplätze 

Durch diese Vorschrift ist sicherzustellen, dass die Zufahrt auf öffentliche 

Strassen gemäss den Regeln der Verkehrssicherheit erfolgt. Es wird festge-

legt, dass die Verkehrssicherheit situationsgerecht zu gewährleisten ist. 

Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Anwendung der Normen 

der konkrete Einzelfall zu berücksichtigen ist. Die Zulässigkeit rückwärts 

auszufahren, wird in der Norm SN VSS 40 050 und von Senkrechtparkfel-

dern (mit Manövern auf der Fahrbahn) in der Norm SN VSS 40 291a defi-

niert. Bei Senkrechtparkplätzen ist die Einhaltung von Knotensichtweiten 

gemäss Norm SN VSS 40 273 oft ortsbaulich nicht zu vertreten, weil 

dadurch Vorgärten verunmöglich/zerstört würden und hinsichtlich der 

Verkehrssicherheit fragwürdig, weil «ausgeräumte» Strassenräume zu 

schnellem Fahren einladen. Gemäss VSS-Norm 40 273 ist in diesen Fällen 

die Vorverlegung der Haltelinie beim Parkplatz und deren Einsehbarkeit 

ab der öffentlichen Strasse sicherzustellen, damit ein Fahrmanöver früh-

zeitig erkannt werden kann. 

Bei allen übrigen Strassen oder für grössere Parkierungsanlagen sind 

Grundstückszufahrten den Knoten grundsätzlich gleichgestellt; auch hin-

sichtlich der Sichtweiten.  

Es ist zu beachten, dass es sich bei den Normen nicht um Rechtsnor-

men, sondern um Richtlinien handelt, deren Anwendung im Einzelfall vor 

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere vor dem Grundsatz 

der Verhältnismässigkeit, standhalten müssen. Sie dürfen daher einer Ent-

scheidung nicht unbesehen der konkreten Verhältnisse zugrunde gelegt 

werden (Urteil 1C_375/2011 vom 28. Dezember 2011 E. 3.3.3 mit Hinweis). 

 

Entsorgungseinrichtungen 

Das Gemeindegebiet von Zuzwil ist bereits mit Unterflurcontainer ver-

sorgt. Bei weiteren Standorten – in der Regel im Rahmen von Neubauten 
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– soll die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, selbst festlegen, wo neue 

Entsorgungseinrichtungen erstellt werden sollen und wo nicht. Grundlage 

ist Art. 113 PBG, der festlegt, dass Eigentümer untergeordnete, öffentliche 

Ver- und Entsorgungseinrichtungen ohne Entschädigung zu dulden ha-

ben. 

 

Abstellplätze für Motorfahrzeuge 

 

Grundsatz 

Mit der neuen Regelung werden zukünftig etwa gleich viele Abstellplätze 

wie mit der bisherigen Berechnung erstellt werden müssen. Zum Schutz 

des Ortsbildes oder zur Sicherstellung des Verkehrsablaufes kann die Er-

stellung von Abstellplätzen untersagt werden. Ergänzend dazu wird die 

Höhe der Ersatzabgaben für fehlende Abstellplätze definiert. Wobei ge-

mäss Art. 70 PBG kein Anspruch auf die Wahl zwischen Abstellplätzen und 

der Ersatzabgabe besteht. 

 

Normalbedarf 

Die Berechnung nach Fläche erfolgt immer über das ganze Vorhaben 

(und nicht pro Wohnung). Ebenfalls die Rundung. 

 

Reduktion 

Die Erstellung von Abstellplätzen kann im Rahmen von Art. 69 PBG gegen 

den Willen des Eigentümers untersagt oder beschränkt werden, wenn: 

– die Erhaltung oder die Förderung von Wohngebieten es erfordert; 

– die Bauten oder Anlage oder die Benützung Schutzgegenstände be-

einträchtigt; 

– Grünflächen und Vorgärten zu erhalten sind; 

– die Erhaltung oder die Förderung von Wohngebieten es erfordert. 

 

Abstellplätze für Velos und Motorräder 

Analog den Abstellplätzen für Motorfahrzeuge wird auch die Erstellung 

von Velo- und Motorradabstellplätzen bei allen Nutzungen verlangt.  

 

Spiel- und Begegnungsflächen 

Diese Vorschrift gilt gemäss Art. 71 PBG für Wohnbauten mit sechs und 

mehr Wohnungen. 

In der Regel wird der Minimalbedarf so festgelegt, dass damit nicht 

nur Gerätespielplätze, sondern auch Begegnungsflächen für das Quartier 

oder kleinere Rasenspielfelder realisierbar sind. Es sollen nur Flächen an-

gerechnet werden, die sich ohne relevante Konflikte mit der Wohnnut-

zung bestimmungsgemäss nutzen lassen. 
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Bei der Ersatzabgabe sind der Bodenwert, die Kosten für die Erstaus-

stattung sowie der kapitalisierte Unterhalt zu berücksichtigen. 

 

Massgebendes Terrain 

Zur guten Einordnung in das Strassen- und Siedlungsbild gehört insbe-

sondere auch die Höhenlage des ersten Wohngeschosses. Entlang von 

wichtigen Strassen sollen Hochparterres zulässig und möglich sein, indem 

das massgebende Terrain so festgelegt wird, dass ein solches möglich 

wird. 

Zudem dient das massgebende Terrain zur Festlegung des Niveaupunkts. 

 

Tabelle der Regelbauweise 

 

Grundsatz 

Die Tabelle der Regelbauweise definiert die generell-abstrakten Masse für 

Bauten, die lediglich dem Verunstaltungsverbot genügen müssen. Die Re-

gelbautabelle enthält alle in der Gemeinde vorkommenden Zonenarten. 

Die Regelbaumasse sind nicht mit dem Baureglement vergleichbar, 

das auf dem alten kantonalen Baugesetz (BauG) basierte, da dieses teil-

weise abweichende Messweisen definierte. 

Die Regelbaumasse werden aus dem tatsächlichen Gebäudebestands 

hergeleitet. Sie sind so festgelegt, dass eine massvolle Entwicklung inner-

halb des bebauten Gebietes ermöglicht und zugleich unverhältnismässige 

Massstabssprünge verhindert werden. Die bisherigen Regelbaumasse 

wurden in der Regel nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grund waren nicht 

diese – in Wirklichkeit kaum ausgenützten – Regelmasse die ausschliessli-

che Referenz. So wird sichergestellt, dass sich die Verdichtung im einem 

für den bestehenden Baubestand verträglichen Rahmen abspielt. Die 

neuen Regelbaumasse unterstützen damit eine qualitätsvolle Siedlungs-

entwicklung im Bestand. 

Baugebietserweiterungen werden in der Regel über Sondernutzungs-

pläne geregelt. Hier können abweichende Masse definiert werden. 

 

Vorbehalt für Gebiete mit Einordnungsgebot 

In Gebieten mit Einordnungsgebot gelten die Masse der Regelbauweise 

unter dem Vorbehalt, dass die Anforderungen des Einordnungsgebotes 

eingehalten werden. Das heisst, es besteht kein Anspruch auf Ausnützung 

der Maximalmasse der Tabelle der Regelbaumasse. 

 

Grenzabstand 

Mit dem Verzicht einer Nutzungsziffer im Baureglement wird die Funktion 

der Dichteregelung durch den grossen Grenzabstand übernommen. Dies 

hat zur Folge, dass die zulässigen Gebäudedimensionen in allen drei 
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Abmessungen (Länge, Höhe und Breite) zu regeln sind. Ebenfalls muss – 

für eine funktionierende Dichteregelung – der grosse Grenzabstand etwa 

das Doppelte des kleinen Grenzabstandes betragen. 

Bei einer Aufteilung des grossen Grenzabstandes auf mehrere Seiten 

hat eine flächengleiche Umlagerung zu erfolgen. 

 

Gesamthöhe 

Dieses Mass entspricht der bisherigen Firsthöhe. 

 

Gebäudehöhe 

Die Gebäudehöhen werden gestützt auf die tatsächlich realisierten Bauten 

und unter Berücksichtigung der geänderten rechtlichen Möglichkeiten ge-

genüber dem alten Baureglement teilweise leicht reduziert. Es wurde fest-

gestellt, dass die bisherigen Masse in der Regel nicht ausgenutzt wurden 

und damit eine Verdichtung auch innerhalb der neuen Masse gewahrt 

bleibt. Ebenfalls spricht das Wegfallen der Geschossigkeit gegen eine Lo-

ckerung, weil damit der Druck auf zusätzliche, gebietsfremde Geschosse 

erhöht würde, was den Zielsetzungen aus der kommunalen Richtplanung 

widerspricht. Die Masse werden aus Geschosshöhen von ca. 3.0 m sowie 

einem Zuschlag für ein Hochparterre hergeleitet. 

Da der Dachraum gemäss PBG ab der maximal zulässigen (und nicht 

der tatsächlich realisierten) Gebäudehöhe gemessen wird, wurde die Ge-

bäudehöhe im Baureglement knapp dimensioniert, um verunstaltende 

Gebäudeproportionen und eine uneinheitliche Geschossigkeit zu er-

schweren. Für Schrägdächer muss dafür zusätzlicher Raum für den Knie-

stock geschaffen werden. Deshalb wird ein Zuschlag von höchstens 1.0 m 

gewährt. Für Absturzsicherungen und Dachränder wird bei Flachdächern 

ebenfalls ein Zuschlag von höchstens 1.0 m gewährt. 

 

Fassadenhöhe 

An Hanglagen können durch die Messweise am Niveaupunkt auch Ge-

schosse unterhalb des Niveaupunkts realisiert werden. Die Fassadehöhe 

der Bauten kann so höher als die Gebäudehöhe ab Niveaupunkt wahrge-

nommen werden. Die Differenz zwischen der Gebäudehöhe und der Fas-

sadenhöhe wird auf maximal 2.0 m festgelegt. Gegenüber der heute zu-

lässigen Anzahl Vollgeschosse kann so im Regelfall maximal ein zusätzli-

ches Vollgeschoss in Erscheinung treten. Dadurch kann verhindert wer-

den, dass in steilem Terrain Bauten zugelassen werden müssen, welche 

nicht dem Charakter des Quartieres entsprechen. In flachem Gelände ent-

stehen dadurch keine Einschränkungen. 
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Winkelmass für Dachraum auf Längsseiten 

Ein Mass von 45° hat sich in der Praxis als zweckmässig erwiesen und soll 

daher für alle Zonen beibehalten bleiben. 

 

Bruchteil je Fassadenabschnitt 

Das Mass eines Drittels des Fassadenabschnitts hat sich in der Praxis als 

zweckmässig erwiesen und soll daher beibehalten werden. 

 

Gebäudelänge 

Beurteilungsgrundlagen für die Gebäudelänge mit dem Ziel der Wahrung 

des Quartiercharakters sind nicht die Maximalmasse des bisherigen Regle-

ments, sondern die tatsächlich gebauten Masse. Mit dem PBG ändert sich 

zudem die Messweise der Gebäudelänge und -breite. Künftig werden An-

bauten in dieser nicht mehr eingerechnet, was allein deshalb schon zu ei-

ner Reduktion gegenüber der heutigen Regelung führen muss. Die neuen 

Masse wurden so festgelegt, dass folgende Bauten im Rahmen der Regel-

bauweise gut erstellt werden können: 

– W 10:   Doppel-EFH 

– W 11.5 | WG 11.5: MFH 2-Spänner 

– W 14.5 | WG 14.5: MFH 3-Spänner 

 

Gebäudebreite 

Neben der Gebäudelänge ist die Gebäudebreite die zweite wesentliche 

Masszahl, welche die Körnigkeit in einem Gebiet definiert. Hinsichtlich der 

Masse kann auf die vorstehenden Überlegungen zur Gebäudelänge ver-

wiesen werden. Weil Vorbauten zur Gebäudelänge und -breite zählen, 

sind dafür Zuschläge möglich. 

 

Empfindlichkeitsstufe 

Den Zonenarten werden die Empfindlichkeitsstufen gemäss Lärmschutz-

verordnung (LSV) und Einführungsgesetz zur eidgenössischen Umwelt-

schutzgesetzgebung (EG-USG) zugewiesen.  

 

Strassenabstand 

Der Strassenabstand regelt den Abstand von Bauten, Anlagen und Pflan-

zen gegenüber Strassen (und nicht den Abstand, den Strassen gegenüber 

Bauten, Anlagen und Pflanzen einzuhalten haben). 

Der Strassenabstand kommt zur Anwendung, wenn Baulinien fehlen. 

Die Strassenabstände sind im Strassengesetz (StrG, sGS 732.1) geregelt, so-

fern in einem Nutzungsplan (Baureglement, Sondernutzungsplan) keine 

abweichenden Regelungen getroffen wurden. 



67 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

Wichtig ist, dass die Strassenabstände gemäss Art. 100 StrG für alle 

Bauten und Anlagen, Einfriedungen und Pflanzen gelten, ausser für die 

Ausnahmen gemäss Art. 108 StrG. 

Soweit das Baureglement keine Vorschriften enthält, richtet sich der 

Strassenabstand nach den Art. 104 ff. StrG.  

Im Gegensatz zum Grenzabstand, der sich auf die Fassaden bezieht, 

gilt der Strassenabstand auch für unterirdische Bauteile. Dies ist im Hin-

blick auf die Begrünung der Strassenräume zweckmässig.  

Als Messweise wird in Abweichung zum Strassengesetz die klassierte 

Fläche an Stelle des Strassenrandes definiert. Weicht ein Strassengrund-

stück stark vom klassierten Strassenrand ab, kann die Messweise gemäss 

Strassengesetz zu einem unerwünschten Resultat führen. In diesen Fällen 

ist eine Ausnahmebewilligung zu prüfen. 

Die Gemeinden können aber abweichende Abstände festlegen, wobei 

diese gegenüber Kantonsstrassen nicht kleiner sein können als gemäss 

Strassengesetz. Sie können aber grösser sein, wenn diese Vergrösserung 

über kommunale Anliegen begründet werden kann (z.B. städtebauliche 

Überlegungen). 

Stützkonstruktionen und Böschungen sollen nicht das Strassenban-

kett belasten. Der Abstand soll begrünt werden. 

Für Schutzobjekte gemäss Art. 115 PBG wie Gewässer, Kulturobjekte 

oder Bauten in geschützten Ortsbildern gelten keine Strassenabstände. 

 

Vorbauten und Dachvorsprünge 

Die Masse zu den Vorbauten definieren nicht die maximale Abmessung 

einer Vorbaute, sondern deren Abstandsprivileg. Das heisst, dass eine Vor-

baute auch die ganze Fassadelänge einnehmen und tiefer als 1.50 m sein 

kann. Sie hat aber auf den Abs. 1 übertreffenden Massen kein Abstandspri-

vileg und muss die Regelabstände einhalten. 

Es ist zu beachten, dass nur als Vorbaute gilt, was entfernt werden 

kann, ohne, dass das Gebäude seine grundsätzliche Nutzbarkeit verliert. 

Ebenfalls ist zu beachten, dass der Dachraum ab dem Schnittpunkt von 

Dachoberkante und der Aussenfassade des Gebäudes (und somit nicht 

der Vorbaute) gemessen wird. 

 

Aufschüttungen und Stützkonstruktionen 

Als Stützkonstruktion gelten Böschungen über dem natürlichen Bö-

schungswinkel, die künstlich abgestützt werden. Siehe dazu Art. 97 Abs. 2 

PBG. Diese Regelung dient dem Nachbarschaftsschutz im Lichte der künf-

tig kleineren Grundstücke. 
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Abgrabungen 

Das Mass für Abgrabungen wird restriktiv gewählt, da Abgrabungen nicht 

zur Gebäude- und Fassadenhöhe gerechnet werden. Das Zulassen von 

grösseren Abgrabungstiefen würde somit zu einer Erhöhung der wahrge-

nommenen Gebäude- und Fassadenhöhen führen. Auch könnten 

dadurch zusätzliche Geschosse gegenüber der heutigen Regelung freige-

legt werden, da die maximale Anzahl Vollgeschosse nicht mehr begrenzt 

ist. 

 

Einordnungsgebot 

Nach Art. 99 Abs. 2 PBG kann die Gemeinde in konkret bezeichneten Ge-

bieten Vorschriften zur Einordnung von Bauten und Anlagen in die Um-

gebung formulieren. Neben den bezeichneten Gebieten mit Einordnungs-

gebot im Zonenplan wird das Einordnungsgebot auch auf die Kernzone 

ausgeweitet, da hier aufgrund der Präsenz für sehr viele Menschen ein ho-

hes öffentliches Interesse an einer guten Gesamtwirkung besteht.  

Zur Beurteilung von Baugesuchen für Bauten und Anlagen werden im 

Baureglement die massgebenden Kriterien definiert. Zur Beurteilung wer-

den zusätzliche Unterlagen (ortsbauliche Situationsanalyse, Fassaden- 

und Umgebungspläne mit Nachbarbauten) mit dem Baugesuch verlangt.  

 

Neophytenprävention 

Da es keine konsolidierte Aufstellung von sogenannt «einheimischen 

Pflanzen» gibt, wird auf die verbotenen Pflanzen gemäss Freisetzungsver-

ordnung verwiesen. 

Auch wenn eine Pflanze nicht bewilligungspflichtig ist, kann sie ver-

boten sein und deren Beseitigung mit Verweis auf die Freisetzungsverord-

nung oder das Baureglement verlangt werden. 

 

Lichtemissionen 

Die Bewilligungspflicht von Beleuchtungsanlagen ergibt sich in grundsätz-

licher Hinsicht aus der Raumplanungs- und Umweltschutzgesetzgebung 

(vgl. Art. 136 Abs. 1 PBG). Soweit die baupolizeilichen und übrigen öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften eingehalten sind, bedürfen in Bauzonen 

nach Art. 136 Abs. 2 Bst. h PBG (nur) unbeleuchtete Aussenreklamen von 

insgesamt weniger als 2 m2 Ansichtsfläche sowie vorübergehende Baure-

klamen keiner Baubewilligung. Weitere Hinweise zu bewilligungsfreien 

Beleuchtungsanlagen finden sich in der vom Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) veröffentlichte «Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissio-

nen, Stand 2021» (nachfolgend BAFU-Empfehlung). So hält die BAFU-

Empfehlung mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts fest, 

eine besondere Kategorie von nicht bewilligungspflichtigen Beleuchtun-

gen seien private Weihnachts- und Zierbeleuchtungen (vgl. Ziff. 7.4). Dass 
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eine Beleuchtungsanlage nicht baubewilligungspflichtig ist, heisst aber 

nur, dass vorgängig kein Verfahren durchgeführt wird. Auch die nicht be-

willigungspflichtigen Vorhaben müssen die öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften (insbesondere die Umweltschutzgesetzgebung) einhalten. 

 

 

3.15.6 Verfahren und Vollzug 

 

Gebühren 

Gemäss Gebührentarif für Kantons-und Gemeindeverwaltung (GebT, sGS 

821.5) Ziffer 50.24.01.02ff. kann die Gemeinde etwa für Baubewilligungen 

Gebühren von 100 bis 10'000 Franken; bei besonders aufwändigen Ver-

fahren von 10'000 bis 50'000 Franken erheben.  

Gemäss Art. 54 PBG leisten Grundeigentümerinnen und Grundeigen-

tümer Beiträge an die Kosten von Sondernutzungsplänen nach Massgabe 

der ihnen daraus erwachsenden besonderen Vorteile. 

Die Möglichkeit, Vorschüsse zu verlangen, ist in Art. 96 VRP gegeben. 

Der kommunale Tarif sollte so gestaltet werden, dass darin auch beson-

dere Auslagen im Baubewilligungsverfahren für den Beizug externer Fach-

personen (Gutachter, Juristen usw.) abgedeckt werden kann. 

 

 

3.15.7 Schlussbestimmungen 

 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

Art. 173 PBG legt fest, dass bei Vollzugsbeginn des Baureglements hängige 

Baubewilligungsverfahren nach jenem Recht beurteilt, welches im Zeit-

punkt des erstinstanzlichen Entscheids der Baubewilligungsbehörde Gül-

tigkeit hat. Wenn das PBG für den Gesuchsteller günstigere Regelungen 

enthält, die nicht zuerst einer Umsetzung in der Nutzungsplanung der Ge-

meinde bedürfen, ist das PBG direkt anwendbar. 

 

 

 

3.16.1 Verwaltungsrechtliche Verträge 

Die Gemeinde hat alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer von 

grösseren unbebauten Wohn-, Misch- und Kernzonen befragt. Dabei ging 

es um die zukünftige Nutzung der Grundstücke und die Entwicklungsvor-

stellungen.  

Es ist beabsichtigt, für die nachfolgenden Grundstücke einen verwal-

tungsrechtlichen Vertrag nach Art. 8 Abs. 2 PBG zur Sicherstellung der 

Überbauung abzuschliessen: 

3.16 Erhältlichkeit 
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– GS-Nrn. 1560: Frist zur Überbauung 10 Jahre ab Rechtskraft Rahmen-

nutzungsplanung; 

– GS-Nr. 2032: Frist zur Überbauung 10 Jahre ab Rechtskraft Rahmen-

nutzungsplanung; 

– GS-Nrn. 327 / 1817: Frist zur Überbauung 10 Jahre ab Rechtskraft Rah-

mennutzungsplanung. 

 

Kaufrecht 

Die Anmeldung eines gesetzlichen Kaufrechts nach Art. 8 Abs. 2 lit. c PBG, 

ist bei keinem Grundstück vorgesehen. 

 

 

 

Die Erschliessung von Bauland erfolgt gemäss Art. 19 Abs. 2 RPG und Art. 

11 Abs. 1 lit. c PBG nach einem vom Gemeinwesen erlassenen Erschlies-

sungsprogramm. Dieses ist mit der Ortsplanung zu koordinieren und hat 

abgestimmt auf die kommunale Finanzplanung den Zeitpunkt der Er-

schliessung aufzuzeigen. Dabei sind alle Bestandteile der öffentlichen Er-

schliessungspflicht mit einzubeziehen. 

In der Gemeinde Zuzwil gibt es derzeit oder in absehbarere Absicht 

keine Gebiete für die die erforderliche Baureife nach Art. 66 PBG fehlt und 

für diese noch Erschliessungsleistungen zu erbringen sind. 

 

 

 

3.17 Erschliessungspro-
gramm 
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4.1.1 Richtplanung 

Der kommunale Richtplan wurde im März 2019 zur kantonalen Vorprü-

fung eingereicht. Der Vorprüfungsbericht vom 4. Dezember 2019 wurde 

in der Folge ausgewertet. Die Auswertung mit den dazugehörigen Anpas-

sungen ist im Anhang A1 ersichtlich.  

 

 

4.1.2 Rahmennutzungsplanung 

Der Rahmennutzungsplanung wurde im Dezember 2021 zur kantonalen 

Vorprüfung gemäss Art. 35 PBG eingereicht. Der Vorprüfungsbericht vom 

14. Juli 2022 wurde in der Folge ausgewertet. Die Auswertung mit den da-

zugehörigen Anpassungen ist im Anhang A4 ersichtlich. 

 

 

 

4.2.1 Richtplanung 

Die Richtplanung wurde vom 25. April bis am 30. Juni 2019 der öffentli-

chen Mitwirkung gemäss Art. 34 PBG unterstellt, indem sich die Bevölke-

rung zum Entwurf der Richtplanung äussern konnte. Dabei gingen ver-

schiedene Hinweise ein, welche ausgewertet und wo möglich berück-

sichtigt wurden. Eine Zusammenfassung mit den dazugehörigen Anpas-

sungen ist im Anhang A2 ersichtlich. 

 

Regionale Abstimmung 

Die umliegenden Gemeinden wurden ebenfalls in die öffentliche Mitwir-

kung einbezogen. 

 

 

4.2.2 Rahmennutzungsplanung 

 

1. Mitwirkung 

Die Mitwirkung der Rahmennutzungsplanung (Zonenplan und Bauregle-

ment) erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Vernehmlassung gemäss 

Art. 34 PBG. Während der 1. Vernehmlassung vom 10. April bis 31. Mai 

2022 sind beim Gemeinderat diverse Eingaben eingegangen. Sämtliche 

Eingaben wurden ausgewertet. Eine Zusammenfassung der nicht berück-

sichtigten Eingaben ist im Anhang A5 zu finden. 

 

2. Mitwirkung 

Parallel zur 1. Mitwirkung wurde von der Regierung der II. Nachtrag zum 

PBG verabschiedet. Bestandteil dieses II. Nachtrags ist unter anderem die 

Einführung des grossen Grenzabstands und einer Grünflächenziffer. 

4 Verfahren 

4.1 Vorprüfung 

4.2 Mitwirkung 
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Aufgrund dieser Anpassung am PBG ergab sich für die Gemeinde eine 

neue Ausgangslage in Bezug auf die Bestimmungen zur Regelbauweise. 

Aufgrund dieser Änderung der übergeordneten Gesetzgebung hat sich 

der Gemeinderat nochmals intensiv mit den Bestimmungen der Regel-

bauweise beschäftigt und die angepasste Rahmennutzungsplanung einer 

2. Mitwirkung unterstellt. Diese erfolgte vom 16. Januar 2023 bis am 28. 

Februar 2023. Eine Zusammenfassung der nicht berücksichtigten Einga-

ben ist im Anhang A6 zu finden. 

 

 

 

4.3.1 Richtplanung 

Der Richtplan erfuhr aufgrund der Erarbeitung des Zonenplans diverse 

Änderungen gegenüber dem Stand der öffentlichen Mitwirkung und 

wurde deshalb für die Auflage der Rahmennutzungsplanung nachgeführt 

und ebenfalls vom Gemeinderat am 18. September 2023 erlassen. 

 

 

4.3.2 Rahmennutzungsplanung 

Die Rahmennutzungsplanung wurde vom Gemeinderat am 18. September 

2023 zu Handen des Rechtsverfahrens erlassen. 

 

 

4.3 Erlass und 
Rechtsverfahren 
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Anhang 

A1 Auswertung Vorprüfung Richtplanung 
A2 Zusammenfassung Mitwirkung Richtplanung 
A3 Bauzonendimensionierung WMZ, Raum+ 
A4 Auswertung Vorprüfung RNP 
A5 Zusammenfassung 1. Mitwirkung RNP 
A6 Zusammenfassung 2. Mitwirkung RNP 
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Verweis Bemerkung Vorprüfungsbericht Beurteilung Gemeinderat 

2.1 b) Berichterstattung über Mitwirkung  

Es ist nachzuweisen, wie der Gemeinderat mit den Einga-

ben der Bevölkerung umgegangen ist.  

Ergänzung im Planungsbericht (PB) 

Die Vernehmlassungseingaben und die Antwort des Ge-

meinderats werden im PB ergänzt. 

2.2 Funktionaler Raum - Regionale Abstimmung  

Die Rolle Zuzwils im funktionalen Raum und die Abstim-

mung der Planung mit den Nachbargemeinden soll erläu-

tert werden. 

 

Ergänzung im PB 

Erläutern, wo die Gemeinde regional vernetzt ist (insb. Ver-

kehr, Schule, Feuerwehr, ARA) sowie konkrete Aussagen 

zum Handlungsbedarf für Zuzwil aus Regio Wil: Siedlungs-

verdichtung, Siedlungsbegrenzung, ÖV-Erschliessung, 

Langsamverkehrsinfrastruktur, Zugänglichkeit zu Naherho-

lungsräumen usw. 

2.3 Strategie Siedlungsentwicklung nach Innen 

Auch das vorhandene Potential der bestehenden Arbeitszo-

nen ist aufzuzeigen, um eine haushälterische Bodennut-

zung sicherzustellen. 

Für die Strategie der Innenentwicklung wird ein separater 

Plan erstellt. Der Strategieplan Innenentwicklung wird auch 

auf die Arbeitszonen ausgeweitet. 

2.4 a) Siedlungsgebiet 

Sofern die Richtplanvoraussetzungen erfüllt werden und 

der Nachweis der konsequenten und erfolgreichen Sied-

lungsentwicklung nach Innen in den genannten Potential-

gebieten erbracht wird, ist in den nächsten 25 Jahren eine 

Vergrösserung des Siedlungsgebiets von 11.3 ha denkbar. 

 

d) Wohn- und Mischzonen 

Die Umsetzung des Raumkonzepts im Gemeinderichtplan 

bedingt aber die Quantifizierung der Potentialgebiete und 

der inneren Reserven, was vorliegend fehlt. Die Tabelle auf 

Seite 25 des Planungsberichtes soll deshalb mit den zu er-

wartenden Einwohnern und den betroffenen Grundstücks-

nummern ergänzt werden, um eine Abschätzung vorneh-

men zu können, wie viele Personen in den Flächen Platz 

finden. Auch wäre ein übersichtlicher Plan hilfreich. 

Das Gebiet «Loberg» fehlt in der Tabelle und ist zu ergän-

zen. 

Berechnung Einwohnerpotential im PB ergänzen (neue Ta-

belle, Berücksichtigung der Baulücken und Innenentwick-

lungsgebiete) und Erstellung separater Strategieplan Innen-

entwicklung (vgl. Bemerkung 2.3) 

2.4 c) Gebiet Bürgerguet 

Wir empfehlen, wie im Richtplan abgebildet, den Alternativ-

standort für die Sportanlagen der Freihaltezone zuzuwei-

sen. Im Richtplantext ist dies entsprechend zu ergänzen. 

Wir weisen darauf hin, dass eine allfällige Einzonung erst 

mit einem konkreten Projekt und einer gesicherten Finan-

zierung in Aussicht gestellt werden kann. 

Der Richtplantext wird entsprechend korrigiert/präzisiert. 

Die Freihaltezone wird gegen Norden zum Arbeitsgebiet 

verschoben. 

2.4 e) Arbeitszonen 

Neue Arbeitszonen können erst bei gegebenem Bedarf und 

nach erfolgter regionaler Abstimmung sowie der Aufnahme 

im kant. Richtplan in die kommunale Nutzungsplanung ein-

fliessen. Zudem wird für die Erweiterung des Arbeitsgebiets 

Michelimatt eine Interessenabwägung betreffend FFF nötig. 

Auf die Erweiterung des Arbeitsgebiets Michelimatt wird 

verzichtet. Der Richtplan wird entsprechend angepasst. 

  

A1 Auswertung Vorprüfung Richtplanung 
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2.4 g) Siedlungsbegrenzung 

Der kant. Richtplan erwähnt im Koordinationsblatt S13 

die Siedlungsbegrenzung als Thema der Innenentwick-

lung. Dieser Aspekt ist ebenfalls aufzunehmen. 

Kann im PB ergänzt werden.  

2.4 h) Erschliessungsprogramm 

Die Gemeinde erschliesst die Bauzonen und erlässt ein 

Erschliessungsprogramm. 

Erstellung des Erschliessungsprogrammes im Rahmen 

des Zonenplans / Baureglement. Es werden jedoch keine 

neuen Strassen benötigt, da das Siedlungsgebiet er-

schlossen ist. Das bestehende Netz ist ausreichend. 

2.5  c) Bauzonendimensionierung 

Bevor Neueinzonungen möglich sind, müssen die Re-

serven innerhalb der Bauzone konsequent mobilisiert 

und genutzt werden (Art. 15 Abs. 4 Bst. b RPG). Dies um-

fasst auch den Nachweis der grundeigentümerverbindli-

chen Mobilisierung der Siedlungsreserven. 

 

d) Die im Gesetz erwähnten Fristen von fünf oder acht 

Jahren laufen nicht von allein, der Fristbeginn muss von 

der Gemeinde verfügt werden. Dies muss zeitnah erfol-

gen, um die betroffenen Grundstücke innert angemes-

sener Frist nutzen zu können.  

Für die entsprechenden Gebiete sind Grundeigentümer-

gespräche führen und Verwaltungsverträge vorzuberei-

ten. 

 

2.6 Abstimmung Siedlung und Verkehr 

a) im Richtplan ist Bezug auf die Gesamtverkehrsstrate-

gie des Kantons zu nehmen. 

 

b) Das effektivste Mittel, um den Anteil des MIV am 

Mehrverkehr zu begrenzen, ist eine restriktive Regelung 

der Parkplätze im Baureglement. 

 

c) Aus Sicht der Abteilung Mobilität und Planung sind die 

Richtplaninhalte mit den aktuellen Strassenprojekten 

(Kantonsstrassen) in Zuzwil abzustimmen. 

 

d) Die Schwachstellen aus dem LV-Portal sind im Richt-

plan zu berücksichtigen. 

 

Kann im PB ergänzt werden. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Strassenraumgestaltung Unterdorfstrasse-Mittel-

dorfstrasse ist aufgelegen; allerdings besteht kein Koor-

dinationsbedarf auf Stufe Richtplan. 

 

Die Schwachstellen sind im PB (S. 8) erwähnt. Es wird 

mit geeigneten Massnahmen auf die Schwachstellen re-

agiert (bspw. Strassengestaltung St. Gallerstrasse). 

2.7 c) Arbeitsplatzgebiete/Sicherung von Arbeitsplätzen 

Es muss eine kommunale Strategie für die Arbeitszonen 

mit entsprechenden Umsetzungsmassnahmen vorhan-

den sein (Konzentration, Verdichtung möglich, wo be-

stehen Reserven, gestalterische Aufwertung usw.). In der 

Richtplanung sind Ziele und Strategien zu formulieren. 

Wird in Strategie Innenentwicklung integriert. 

2.9 Fruchtfolgeflächen 

Die Interessenabwägung für den Verbrauch hat mit ei-

ner allfälligen Einzonung zu erfolgen (Michelimatt, Lo-

berg, Bürgerguet). Es ist davon auszugehen, dass Kom-

pensationsmassnahmen notwendig sind, bspw. Boden-

verbesserungsmassnahmen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

2.10 Kultur- und Ortsbildschutz 

Die kantonale Denkmalpflege ist der Meinung, dass die 

beiden Häuserzeilen entlang der Hinterdorfstrasse 

Gemäss ISOS-Eintrag ist die Häuserzeile entlang der 

Hinterdorfstrasse mit dem Erhaltungsziel B (Erhalten der 

Struktur) bezeichnet. 
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ebenfalls identitätsstiftend für den Ort Zuzwil sind und 

infolgedessen dem Substanzschutzgebiet zuzuordnen 

sind. 

Entscheid: Strukturschutz wird belassen; Neubauten sol-

len gut eingepasst möglich sein. 

2.14 Naturgefahren 

b) Wir machen darauf aufmerksam, dass die gewählten 

Massnahmen (hauptsächlich Bachprojekte) zum Zeit-

punkt der Einzonung rechtskräftig und die Finanzierung 

gesichert sein müssen. Ansonsten können die Massnah-

men nicht berücksichtigt werden. Ist dies der Fall müs-

sen im Rahmen des Zonenplans pro Gebiet die mögli-

chen Bedingungen gemäss Richtplan V41 aufgezeigt 

werden. Dieser Aspekt ist im Planungsbericht zwingend 

zu ergänzen. 

 

c) Der Retentionsraum «Mettlen» ist allenfalls mit einer 

überlagerten Freihaltezone mit dem Zweck Retentions- / 

Notentlastungraum zu bezeichnen. 

Wird zur Kenntnisgenommen und im Planungsbericht 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Freihaltezone wird verzichtet. 

3 Richtplankarte / Legende 

b) Die kantonalen- und regionalen Rad- und Wander-

wegrouten sind im Richtplan aufzunehmen. 

 

 

c) Der «Lebensraum Waldwiese» und der «Lebensraum 

Kerngebiet» sind differenziert darzustellen. 

Die übergeordneten Rad- und Wanderwegrouten sind 

im Richtplan enthalten. Wo der Rundwanderweg und 

der kantonale Wanderweg überlappen, werden beide 

Wegkategorien dargestellt. 

 

Die Flächen werden im Richtplan unterschieden. 

4 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

Koordinationsblätter 

Sachbereich Nutzung 

N 6 Freihaltegebiet: Im Bereich der national bedeuten-

den Wildtierkorridore SG19/SG20 ist die Zuweisung zu 

einer Freihaltezone zu prüfen. 

 

Sachbereich Gestaltung 

GL 0 Allgemeine Aussagen: ... Demzufolge sollen die Ge-

biete mit lückigem Lebensraumverbund gemäss kanto-

nalem Richtplan auch im kommunalen Richtplan be-

rücksichtigt und gesichert werden. Sinnvoll sind bei die-

sen Flächen die Anlage von Hecken oder anderen Tritt-

steinen vorzusehen. 

 

Sachbereich Schutz Kultur 

SK 1.2 Strukturschutz: ... das Wort «integral» ist zu strei-

chen. 

 

SK 3 Kulturobjekte: Die Überarbeitung des Ortsbildinven-

tars liegt der Denkmalpflege nicht vor und ist nachzu-

reichen. 

 

Anhang A1 Auflistung Kulturobjekte: 

- Gasthaus Kreuz Oberdorfstrasse 16  > lokal 

- Strickerei Grüenegg Unterdorfstrasse  > lokal 

 

Sachbereich Schutz Natur 

SN 1 Es wird als Ziel festgehalten, dass Besuchern die 

 

 

Darauf wird verzichtet. 

 

 

 

 

Richtplankapitel wird diesbezüglich ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Richtplaninhalt wird präzisiert. 

 

 

Die Überarbeitung des Ortsbildinventars wird der Denk-

malpflege nachgereicht. 

 

 

Die Einstufung wird geändert. 

 

 

 

Das Richtplanblatt wird diesbezüglich angepasst. 



77 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

Einzigartigkeit und Schutzwürdigkeit von Naturschutz-

gebieten aufzuzeigen sei. Diese Formulierung ist unprä-

zise, da es Schutzgebiete gibt, welche sich für die Frei-

zeitnutzung besser eignen und Gebiete, die besser nicht 

beworben werden. 

 

SN 4 Naturobjekte: Analog zu GL 1 und GL 2 können un-

ter den Festlegungen auch Weiher und Hecken neu an-

gelegt werden. 

 

SN 5 Lebensraum Waldwiese: Lebensraum Waldwiese / 

Lebensraum Kerngebiet: Die zwei Begriffe sind klar zu 

trennen und die notwendigen Massnahmen entspre-

chend aufzuzeigen (vgl. auch Ziff. 3). 

 

Sachbereich Energie 

Dieses Thema fehlt im Richtplan. 

 

 

 

 

 

 

Neues Amphibien-Laichgebiet (Rutishauser) wird er-

gänzt. 

 

 

Wird in den Richtplanunterlagen präzisiert. 

 

 

 

 

Es gibt dazu keine raumrelevanten Themen. 
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Nr. Eingabe Beurteilung Gemeinderat 

1 Entwicklung Schulareal Zuzwil: 

Die Erhältlichkeit der Grundstücke Nr. 153, 155 und 1222 

wird angezweifelt. Demzufolge sollen die Grundstücke Nr. 

153, 155 und 1222 in der Zone «Arbeiten» verbleiben. Dafür 

soll der Fussballplatz nicht zu einem Arbeitsgebiet umge-

wandelt werden, sondern in der Zone «öffentliche Bauten 

und Anlagen» verbleiben. So könnte der Fussballplatz in 

Zukunft für Schulsport und von Vereinen, sowie Privaten 

genutzt werden. Durch die Erhaltung dieser Grünfläche 

bleibt die Spielwiese «Nord» eine Landreserve für Schul-

zwecke. Zudem sei geplant, das Feuerwehrdepot der 

Schule zuzuschlagen. Es soll bedacht werden, dass die 

Schule diese Baute in ihrem heutigen Zustand nicht für 

schulische Zwecke verwenden kann. 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. 

 

Folgende Anpassungen am Richtplan sind für den Gemein-

derat denkbar: 

Die Grundstücke der HESTRA-Immo AG (GS-Nr. 153, 155 

und 1222) werden in der Arbeitszone belassen. 

Die Grundstücke Nr. 2005 und 1147 (Eigentum Gemeinde, 

Werkhof) sollen der Wohn-Gewerbezone bzw. der Wohn-

zone zugewiesen werden.  

Im Gebiet Weieren sollen die Rasenspielfelder «Züberwan-

gen» und «Zuzwil» zusammengelegt werden.  

Bei Bedarf könnte längerfristig anstelle des Feuerwehrde-

pots (Abbruch) auch Schulraum realisiert werden. 

2 Kulturschutz: 

Die Liste mit den schützenswerten Objekten soll überarbei-

tet werden, da sie aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar 

ist. In Kerngebieten soll es den Liegenschaftsbesitzern wei-

terhin möglich sein ihre Liegenschaften vernünftig zu un-

terhalten und zu erneuern. 

 

Öffentlicher Verkehr: 

Ist es zwingend notwendig den öffentlichen Verkehr im 

Richtplan festzulegen, da sich dieser ständig angepasst 

wird? Warum wird dabei die ÖV-Güteklasse C festgelegt? 

 

 

 

 

 

Neue Fussballplätze Lindenbaum / Zuzwil: 

Neue Fussballplätze werden benötigt, doch die aktuell aus-

gewiesene Fläche scheint nicht optimal. Es soll geprüft 

werden, ob eine Verschiebung nach Norden nicht die bes-

sere Variante wäre. Dadurch kann der offene Korridor ge-

währleistet werden, der Platz kann über zwei Strassen er-

schlossen werden und die Belastung durch Licht und Lärm 

für das Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum wird reduziert. 

Der Fussballplatz in Zuzwil soll nicht umgezont werden. 

Das Grundstück 2005 östlich des Hofäckerweges soll eben-

falls als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ausgewie-

sen werden. Das Grundstück 2005 westlich des Hofäcker-

weges soll nur als Wohnzone mittlerer Dichte statt als In-

dustriezone ausgewiesen werden, damit auch in Zukunft 

Die Liste der schützenswerten Objekte wurde durch eine 

ausgewiesene Fachperson überprüft und aktualisiert. Die 

Zuweisung der Schutzobjekte sowie die genaue Abgren-

zung und Einteilung der Ortsbildschutzzone wird allerdings 

noch durch die kantonale Denkmalpflege überprüft. Auf-

grund dieser Konsolidierungen sind Anpassungen möglich. 

 

Ja, das ist notwendig. Insbesondere die Siedlungsentwick-

lung ist auf Gebiete mit ausreichender Erschliessung durch 

den öffentlichen Verkehr auszurichten. So besteht die Vor-

gabe des kantonalen Richtplans, dass Einzonungen künftig 

nur dort erfolgen können, wo bereits eine gute Erschlies-

sungsgüte des öffentlichen Verkehrs vorhanden ist. Das Ag-

glomerationsprogramm Wil fordert für Neueinzonungen 

eine ÖV-Güteklasse C, was einem durchgehenden Halb-

stundentakt (Bus) entspricht. 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt.  

 

 

 

A2 Zusammenfassung Mitwirkung Richtplanung 
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das Zentrum Zuzwils für sportliche und kulturelle Veran-

staltungen verwendet werden kann. 

 

Betreffend Hinweise zum Baureglement. 

 

 

 

Das Baureglement ist noch nicht Bestandteil der Richtpla-

nung. Die beschriebenen Ziele werden vom Gemeinderat 

grundsätzlich geteilt. Eine massvolle Weiterentwicklung 

von Bauten im Bestand muss möglich sein.  

Sobald die Rahmennutzungsplanung (Zonenplan und Bau-

reglement) erstellt ist, wird der Bevölkerung im Rahmen ei-

ner Vernehmlassung wieder die Möglichkeit zur Mitwirkung 

eingeräumt. 

3 Neueinzonungen / öffentlicher Verkehr: 

Die Bereiche, die in Bezug auf die ÖV-Güteklasse festlegen, 

wo eingezont werden darf, sollen auch für Züberwangen 

und Weieren eingetragen werden. 

Für die beiden «Flügel» von Zuzwil Sonnenberg und Lindau 

sollen mögliche Erschliessungslösungen durch den öffentli-

chen Verkehr aufgezeigt werden. Z.B. eine Postautolinie 

nach Zuckenriet/Niederhelfenschwil. 

 

 

 

 

 

 

Fussballplätze: 

Der Fussballplatz in Zuzwil soll im Gebiet für öffentliche 

Bauten und Anlagen verbleiben und nicht in ein Arbeitsge-

biet umgewandelt werden.  

Das danebenliegende Grundstück soll hingegen als Arbeits-

gebiet belassen werden, da wir keinen Ausbaubedarf der 

Schule in Richtung Osten sieht. 

Die Lage der neuen Fussballplätze im Bürgerguet wird un-

terstützt, allerdings sollen diese nicht so genau definiert 

werden. Weiter soll die Fläche so erweitert werden, dass 

drei Fussballplätze, Garderoben und Parkplätze möglich 

sein werden. 

 

 

Nutzung: 

Der Richtplan soll Angaben zum Gebiet Rüti machen. 

 

 

 

 

Hochstammanlagen: 

Bäume sollen freiwillig gepflanzt werden und nicht durch 

die Gemeinde vorgegeben werden. 

 

 

Die Einzugsbereiche der Bushaltestellen, welche die Quali-

tät der öV-Güteklasse darstellen, zeigen den heutigen Zu-

stand. Die Siedlungsentwicklung ist auf Gebiete mit ausrei-

chender Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr aus-

zurichten. So besteht die Vorgabe des kantonalen Richt-

plans, dass Einzonungen künftig nur dort erfolgen können, 

wo bereits eine gute Erschliessungsgüte des öffentlichen 

Verkehrs vorhanden ist. Das Agglomerationsprogramm Wil 

fordert für Neueinzonungen eine öV-Güteklasse C, was ei-

nem durchgehenden Halbstundentakt (Bus) entspricht.  

Da die öV-Erschliessung der EFH-Gebiete einen viel zu 

niedrigen Deckungsgrad aufweisen würden, müssten die 

Kosten vollständig von der Gemeinde finanziert werden. 

Das Amt für öffentlichen Verkehr hat dies bestätigt. 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt.  

 

 

 

Der Richtplan enthält Angaben zum Gebiet Rüti. Die heuti-

gen Flächen des übrigen Gemeindegebiets werden der 

Landwirtschaftszone zugewiesen. Frühere Versuche für 

eine Einzonung des Gebiets wurden vom Kanton abge-

lehnt. 

 

Der Richtplan ist kein eigentümerverbindliches Planungs-

instrument. Infolgedessen können Grundeigentümer nicht 

gezwungen werden, Bäume zu pflanzen. Vielmehr soll der 

Richtplan als kommunales Führungsinstrument und Poten-

ziale aufzeigen, wo dies erwünscht und möglich ist. 



80 | 93 

Gemeinde Zuzwil 
Revision der Ortsplanung 
Planungsbericht 

 

 

 

 

 

 

Gewässerschutzzonen: 

Warum sind Gewässerschutzzonen nicht eingetragen? 

Der Richtplaneintrag ist auf eine Grundlage für Beiträge der 

Direktzahlungsverordnung. Mit dem Richtplaneintrag kann 

die Gemeinde die betroffenen Grundeigentümer darauf 

hinweisen, wo aus Sicht der Gemeinde möglich Standorte 

für Bepflanzungen sind. 

 

Die Gewässerschutzzone werden im Richtplan noch er-

gänzt. 

4 Fussballplätze: 

Beim neuen Standort für den Rasensportplatz sollen die 

massiven Lärm- und Lichtimmission beachtet werden. Ein 

Alternativstandort soll zum Schutz der Bewohnerinnen und 

Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes Lindenbaum ge-

prüft werden. Es wäre eine Möglichkeit den Sportplatz et-

was nördlicher vorzusehen. Auf jeden Fall soll die Erweite-

rungsmöglichkeit für den Lindenbaum nicht verunmöglicht 

werden. Neben den Sportplätzen sollen die dazugehörigen 

Parkmöglichkeiten vertieft geprüft werden. Auch Raum für 

Gastronomie, Festivitäten oder eines Clubhauses soll einge-

plant werden. 

Die bestehenden Rasensportplätze werden verkleinert, sol-

len allerdings vor allem in Zuzwil noch genügend Platz zur 

Durchführung von Veranstaltungen einnehmen.  

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt. 

5 MIV: 

Autoabstellplätze sind im Richtplan nicht erwähnt, sollen 

allerdings miteingeplant werden, da die Nutzung von Stras-

sen als Abstellplatz ein Unfallrisiko darstellt. 

 

Das Thema Parkierung wird unter Ziffer V 0.2 «Ruhender 

Verkehr» behandelt. Vorschriften zur Erstellung von Abstell-

plätzen werden im Baureglement festgelegt. 

Sobald die Rahmennutzungsplanung (Zonenplan und Bau-

reglement) erstellt ist, wird der Bevölkerung im Rahmen ei-

ner Vernehmlassung wieder die Möglichkeit zur Mitwirkung 

eingeräumt. 

6 Entwicklungsgebiet Wohnen, Weieren 

Das Grundstück Nr. 499 soll dem Landwirtschaftsgebiet 

resp. der Freihaltegebiet zugewiesen werden, da keine Bau-

absicht besteht. Nach Statuten der Bürgergemeinde das 

Grundstück weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

Das Wiesland mit den angrenzenden Bäumen ist in den Au-

gen der Ortsbürger schützenswert und soll erhalten blei-

ben. 

Der Gemeinderat kann das Ansinnen der Bürgerkorporation 

Weieren teilen und wird das heutige Baugebiet der Freihal-

tezone zuweisen.  

Dafür spricht, dass die eingezonte Fläche andernorts ge-

braucht werden kann und bestehender Grünraum erhalten 

bleibt. 

 

7 Fussballplätze: 

Die Idee die Fussball-Spielfelder zusammenzulegen wird 

begrüsst, der Standort in unmittelbarer Nähe des Wohn- 

und Pflegeheims aber nicht als ideal erachtet. 

Die bestehenden Sportplätze sollen als Grünflächen weit-

gehend erhalten bleiben, um eine Reserve für den Ausbau 

der Schulanlagen und die künftigen Generationen zu erhal-

ten. Das Schulareal hat mit den Sportanlagen, der neuen 

Sporthalle und dem Fussballplatz für die Schule und für 

Vereine einen grossen Mehrwert. Diese Grünflächen zu-

sammen mit der Infrastruktur sollen erhalten bleiben. Im 

selben Sinne soll auch bei der Schulanlage in Züberwangen 

eine angemessene Grünfläche erhalten bleiben. 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt.  
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Die Wiese mit altem Werkhof südlich des Fussballplatzes in 

Zuzwil könnte als Ersatz des Fussballplatzes in Züberwan-

gen dienen. 

8 Fussballplätze Lindenbaum: 

Auf den direkt an das Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum 

anschliessenden Standort für einen Sportplatz soll verzich-

tet werden. Der Betrieb verursacht für die Bewohnerinnen 

und Bewohner negative Immissionen. Grösste Probleme 

sind eine Störung von Abend- und Nachtstunden, Flutlicht, 

Lärmbelastung und hohe Gitter in unmittelbarer Nähe. 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt. 

9 Fussballplätze: 

Der Fussballplatz Zuzwil soll möglichst so belassen werden 

oder wenigstens zwei Drittel der jetzigen Fläche einneh-

men. Für den Leuberg-Cup und andere Sportveranstaltun-

gen ist ein Standort mit neuer Sporthalle, guter Infrastruktur 

und Aussenfläche von zentraler Bedeutung. Eine brauch-

bare Rasenfläche soll weiterhin in vernünftiger Gehdistanz 

vorhanden sein. Die Aufsplittung von Sportstätten ist für 

Turnvereine ein allgemeines Problem. 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt. 

10 Arrondierung Grundstück Nr. 245, Zuzwil: 

Beim Grundstück Nr. 245 wird eine Bebauung durch die ak-

tuelle Zonengrenze erschwert. Diese wurde bei den Nach-

bargrundstücken Nr. 1714, 768 und 1787 zu einem früheren 

Zeitpunkt nach Süden verschoben. Um die damalige Un-

gleichbehandlung wiedergutzumachen, soll auch die Zo-

nengrenze des Grundstücks Nr. 245 nach Süden verscho-

ben werden, auf die Linie von des Grundstücks Nr. 1714.  

Als abgeschwächte Variante wäre auch ein Flächenab-

tausch möglich, der die Bebaubarkeit massiv erhöhen 

würde, ohne die Flächenbilanz zu beeinflussen. 

Dieser Arrondierung steht aus ortsplanerischer Sicht nichts 

entgegen. 

11a) Gewässerschutzgebiete: 

Sollen Gewässerschutzgebiete, insbesondere Grundwasser-

schutzgebiete auf denen Grundwasserpumpwerke stehen 

nicht auch in den Richtplan berücksichtigt und aufgenom-

men werden? 

Die Grundwasserschutzzonen werden im Richtplan er-

gänzt. 

11b) Kreiselgestaltung St.Gallerstrasse / Henauerstrasse: 

Der Kreisel beim Ortseingang soll mit Verweis auf die Richt-

planfestlegung (GR 2) neugestaltet werden. 

 

Fussballplätze: 

Der für die neuen Fussballplätze vorgesehene Raum soll er-

weitert werden, sodass drei neue Plätze möglich sind. Als 

möglicher Standort soll die Wiese nördlich davon in die 

Überlegungen miteinbezogen werden. Der Fussballplatz in 

Zuzwil soll erhalten bleiben. 

Die Art der Gestaltung erfolgt im Rahmen von Unterhalts- 

oder Sanierungsmassnahmen. Die Gestaltung wird zu die-

sem Zeitpunkt definiert. 

 

 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 
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 Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt.  

12 Arbeitsgebiet / Gebiet für öffentliche Bauten und Anlagen, 

Zuzwil: 

Warum werden zwei nebeneinander liegende Grundstück 

in die jeweils andere Zone umgezont? Sollte das Industrie-

gebiet hinter der Schule irgendwann wegfallen, würde es 

mehr Sinn machen dieses in ein Wohn- und Gewerbege-

biet umzuwandeln, wie es nördlich bereits der Fall ist. 

Die Grundstücke (GS-Nr. 153, 155 und 1222) sollen in der 

Arbeitszone belassen werden. Eine Umzonung kann ge-

prüft werden, wenn die heutige Gewerbenutzung aufgege-

ben und die Bauten abgebrochen werden sollen. 

13 Wohn-/Gewerbegebiet St.Gallerstrasse: 

Die Grundstücke Nrn. 588 und 1485 sollen nicht in ein 

Wohn- und Gewerbegebiet umgewandelt werden, sondern 

in der Wohnzone W3 belassen werden. Wohn- und Gewer-

bezonen sollen nur dort vorgesehen werden, wo Kleinge-

werbe und Detailhandel im öffentlichen Interesse liegen. 

Bisher war hier kein Gewerbe vorgesehen. 

 

Kulturschutz: 

Die Stickerei Grünegg ist neu als schützenswertes Objekt 

geplant. Sie soll weiterhin als erhaltenswert eingestuft wer-

den, da weder die architektonische noch die künstlerische, 

bauliche oder denkmalpflegerische Substanz eine Einstu-

fung als schützenswert zulassen. Einzig das hohe Alter ist 

dafür nicht ausreichend. 

Die Überlegungen der Umzonung waren folgende:  

GS-Nr.: 1458 dient heute als Parkplatz für Nutzungen an-

grenzenden Mischzonen. Daher die Zuweisung. 

GS-Nr.: 588: Gebäude steht an stark frequentierten Strassen 

(Anpassung Empfindlichkeitsstufe mit Umzonung) 

Die Grundstücke Nrn. 588 und 1485 können in der Wohn-

zone W3 belassen werden. 

 

Die Einstufung der Strickerei Grünegg erfolgte aufgrund ei-

nes Fachgutachtens durch eine ausgewiesene Fachperson. 

Die Zuweisung der Schutzobjekte sowie die genaue Ab-

grenzung und Einteilung der Ortsbildschutzzone wird noch 

durch die kantonale Denkmalpflege überprüft. Aufgrund 

dieser Konsolidierungen sind Anpassungen möglich. 

14 Entwicklungsgebiet Wohnen, Weieren: 

Das Grundstück Nr. 498 in Weieren soll nicht Teil eines 

Sondernutzungsplans werden und nicht der Wohnzone zu-

geordnet werden, sondern in der Dorfzone verbleiben. 

Die nicht bebaubaren Bauzonenflächen (Strassen- und Ge-

wässerabstand) sollen aus Bauzone entlassen werden.  

 

15 Arbeitsgebiet 2. Etappe: 

Das im Richtplan verzeichnete Gebiet auf dem Grundstück 

Nr. 331 soll nicht einer Bauzone zugewiesen werden. Da-

rauf befinden sich Ökonomiegebäude, zudem wird das 

Grundstück futterbaulich verwendet, was nur in Hof nähe 

mit vernünftigem Aufwand möglich ist. Auch mit allfälligem 

Ersatzland wird eine rationelle Bewirtschaftung einge-

schränkt und landwirtschaftlicher Verkehr auf öffentlichen 

Strassen gefördert. Weiter weist das Land östlich der In-

dustriestrasse eine hervorragende Bodenqualität auf, was 

noch weiter östlich nicht mehr der Fall ist. Eine Einzonung 

östlich der Industriestrasse lässt sich nicht mit dem Ziel ei-

ner Entwicklung nach innen vereinbaren. 

Auf die Bezeichnung einer allfälligen Arbeitsentwicklung 

wird aufgrund der Rückmeldung verzichtet. 

16 Fussballplätze: 

Der Fussballplatz in Zuzwil soll erhalten bleiben. Längerfris-

tig soll ein zweiter Fussballplatz zwischen dem Bestehen-

den und dem Top CC erstellt werden. So kann die vorhan-

dene Infrastruktur der Schule genutzt werden. Es soll ge-

prüft werden, wie das Feuerwehrdepot als 

Der Gemeinderat hat die Fässler Grünraumplanung AG, Wil, 

beauftragt, die Zonenabgrenzungen der Umzonungen an 

der Herbergstrasse mit einer Standortevaluation «Rasen-

spielfelder» zu prüfen. Es wird empfohlen, die Rasenspiel-

felder in Weieren zusammenzulegen, weil aufgrund der en-

gen Platzverhältnisse die Wiese südlich des bestehenden 

Rasenspielfelds nicht als Rasenspielfeld nach den Normen 

des BASPO umgesetzt werden kann. Eine Umnutzung des 
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Garderobengebäude, Depot für Platzwarte oder als Clublo-

kal genutzt werden kann. 

 

Grundstücks Nr. 2005 in die ZÖBA macht wenig Sinn, weil 

die Gemeinde nicht so viele Flächen für öffentliche Bauten 

und Anlagen benötigt.  

17 ARA in ZÖBA zuweisen Im Zusammenhang mit einer allfälligen ARA-Zusammenle-

gung mit Wil, Jonschwil und Uzwil soll das bestehende Ge-

biet der ARA in der ZÖBA verbleiben.  

18 Grundstück Nr. 187: Antrag um Einzonung einer Restfläche 

für ein Stöckli 

Der Antrag ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

– Eine mögliche Entwicklung auf dem Grundstück Nr. 187 

würde der bestehenden Siedlungsstruktur und -gliede-

rung im Gebiet Lindau entgegenlaufen; 

– Ein erheblicher Teil des Grundstücks ist mit einer mittle-

ren Gefährdung durch Hochwasser belastet; 

– Das Grundstück eignet sich aufgrund des Wald- und Ge-

wässerabstandes nur bedingt für eine Bebauung; 

– Das Grundstück ist nicht ausreichend mittels öV-Er-

schliessungen erschlossen. Eine Einzonung wäre hin-

sichtlich der Vorgaben des Agglomerationsprogramms 

nur im Ausnahmefall möglich. 

19 Bezug zu Agglomerationsprogramm Wil: 

Hilfreich wäre eine tabellarische Zusammenstellung im Pla-

nungsbericht, wie die kommunale Richtplanung der Ge-

meinde Zuzwil die Grundsätze und Massnahmen des Ag-

glomerationsprogramms Wil konkret umsetzt. 

Beurteilung Themenbereich Siedlung: 

– Neues Baugebiet Florz: Einzonung ist aus Sicht der Regio 

zweckmässig. 

– Erweiterung Arbeitsgebiet Michelimatt: Es ist der Nach-

weis zu erbringen, dass diese Erweiterung über die Wei-

terentwicklung von best. Betrieben beansprucht wird. 

– Erweiterung ZÖBA Binz: Der Bedarf muss dargelegt wer-

den. 

– Erweiterung Wohngebiet Loberg: minimale Anforderun-

gen an die ÖV-Erschliessung muss erfüllt sein. 

 

 

Beurteilung Themenbereich Landschaft: 

Unter GL 3 "Gewässerraum" sind nur die allgemeinen An-

forderungen an die Gewässerräume festgelegt. Konkrete 

Aussagen zu den Renaturierungen und Bachöffnungen ge-

mäss Massnahme L 3.2 sind aus der kommunalen Richtpla-

nung nicht ersichtlich. 

 

Der Richtplan macht keine Aussagen zum Wildtierkorridor 

Thurauen 

 

Beurteilung Themenbereich Mobilität: 

Im Richtplan fehlen Aussagen zu: 

- Umgestaltung Knoten St.Gallerstrasse /Fürstenlandstrasse; 

- Massnahmen zu Fussverkehr Dorf Zuzwil / Radverkehr  

   Grüenhof – Laupen; 

- Sanierung Umfallhäufungsstelle Lindenhof 

Auf eine tabellarische Zusammenstellung wird verzichtet. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen; 

 

Verzicht auf Erweiterung; 

 

 

Planeintrag ist ausreichend; 

 

Der östliche Bereich des Gebiets erfüllt die Anforderungen 

der ÖV-Güteklasse C und westliche Fläche der Güteklasse 

D. Im Rahmen der Einzonung ist die ÖV-Erschliessung ent-

sprechend zu begründen; 

 

Im Planungsbericht kann die Umsetzung des Zukunftsbild 

Landschaft, namentlich die Renaturierung der Thurauen er-

gänzt werden. 

 

 

 

Wird im Richtplan ergänzt; 

 

 

 

 

Auf den Eintrag wird verzichtet; 

 

wird ergänzt; 

Auf den Eintrag wird verzichtet. 
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Gemeinde
Gemeinde: Zuzwil (SG)
Region: Wil
Raumtyp gemäss Raumkonzept: Landschaft mit kompakten Siedlungen

Bauzonendimensionierung Wohn- und Mischzonen (15-Jahres-Bedarf) gemäss St.Galler Modell
Grundlagedaten Zonenplanentwurf

Zonentyp Bestand
Unbebaute Fläche in
m²

Flächenveränderungen
der unbebauten Fläche
m²

Relevanter Dichtewert

E/ha

DK2 6’937 -1070 42

K2 2’205 0 48

W2 2’782 0 53

WE 12’786 0 36

WG2 4’716 0 49

K*13 0 2180 51

W*14.5 0 9000 96

WG*14.5 0 7800 45

Kennwerte Grundlagedaten Zonenplanentwurf

Einwohnerkapazität auf
unbebauten Flächen total (E)

123 251

Zusätzliche Einwohnerkapazität
auf bebauten Flächen (E)

175 175

Zusätzliche Einwohnerkapazität
in speziellen Potenzialen (E)

0 0

Einwohnerkapazität total (E) 298 426

Erwarteter
Einwohnerzuwachs (E)

515 515

Dichte über alle Wohn-
und Mischzonen (E/ha)

45.19 44.33

Kapazitätsindex 5 % 2 %

Metadaten
Stand Grundlagedaten: 2021

Kapazitätsberechnung erstellt durch:

Report erstellt am: 21.8.2023, 14:17:51 www.raumplus.ethz.ch Seite 1 von 1

 

A3 Bauzonendimensionierung WMZ, Raum+ 
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Verweis Bemerkung Vorprüfungsbericht Beurteilung Gemeinderat 

3 Zonenplan  

3.1 Plan und Legende: 

a bis e): Es sind die Farbdarstellungen und Zonenbezeich-

nungen der Richtlegende zu verwenden 

 

wird ergänzt 

3.4 Bemerkungen zu ausgewählten Zonenplanänderungen: 

Nr. 1 Langensteig/Rüti: Einer Einzonung kann keine Geneh-

migung ist Aussicht gestellt werden, da es sich um eine 

bundesrechtswidrige Kleinbauzone handeln würde. 

 

Nr. 8 Autobahnraststätte: Ist als Verkehrsfläche zu bezeich-

nen. 

 

Nr. 16 Kläranlage: Eine neue OeBA-Zone ist denkbar, aber 

nur mit einer Nutzungsbeschränkung. 

 

Nr. 17 Rasensportflächen Bürgerguet: Für eine Einzonung 

ist der Bedarf konkret auszuweisen, der Nachweis einer 

haushälterischen Nutzung und der Sicherung der Finanzie-

rung zu erbringen. 

 

Nr. 20 Reservefläche für Werkhof / Feuerwehrdepot: Eine 

Einzonung auf Reserve ist nicht möglich. Der konkrete Be-

darf ist auszuweisen. 

 

Nr. 21 Mischzone St.Gallerstrasse: Eine Umzonung ist aus 

kantonaler Sicht unzweckmässig. Der Umzonung von der 

Arbeitszone in eine Mischzone wird keine Genehmigung in 

Aussicht gestellt. 

 

Nr. 26 Umzonung Kernzone in Wohnzone: Die Umzonung 

ist nicht nachvollziehbar und nochmals zu überprüfen. 

 

Nr. 1: Auf die Einzonung wird verzichtet. 

 

 

 

Nr. 8: Die Autobahnraststätte wird als Verkehrsfläche aus-

gewiesen. 

 

Nr. 16: Die Zone wird mit einer Nutzungsbeschränkung ver-

sehen. 

 

Nr. 17: Die Fläche ist gegenwärtig nicht erhältlich. Die Ein-

zonung wird einstweilen zurückgestellt. 

 

 

 

Nr. 20: Fläche wird vorerst nicht eingezont. 

 

 

 

Nr. 21: Es soll keine Umzonung erfolgen, dafür eine Nut-

zungsbeschränkung für mässig störende Betriebe vorgese-

hen werden. 

 

 

Nr. 26: Auf die Umzonung wird verzichtet. 

3.6 Wald: Für die öffentliche Auflage müssen die aktualisierten 

AV-Daten für den Wald verwendet werden. Dies ist aller-

dings erst nach Abschluss der PNF2017 möglich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3.7 Naturgefahren: Im Planungsbericht sind pro Gebiet (Neu-

einzonungen) die nötigen Bedingungen (Massnahmen Na-

turgefahren) gemäss Richtplan V41 aufzuzeigen. 

Wird im Planungsbericht ergänzt. 

3.9 Lärmschutz: 

Einzonungen: Im Zonenplan ist auf allen Grundstücken von 

Neueinzonungen eine Schraffur (Planungswert) anzubrin-

gen. 

 

Umzonungen: Es ist darauf zu achten, dass keine Grundstü-

cke, die durch Strassen- oder Gewerbelärm belastet sind, 

von einer Zone mit der Empfindlichkeitsstufe (ES) III in eine 

Zone mit der ES II umgezont werden. 

Wird im Zonenplan ergänzt. 

 

 

 

 

Bei Umzonungen in tiefere Empfindlichkeitsstufen wird im 

Zonenplan eine abweichende Empfindlichkeitsstufe festge-

legt. 

  

A4 Auswertung Vorprüfung RNP 
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4 Baureglement  

4.1 Allgemeine Bemerkungen: Der II. Nachtrag zum PBG wurde 

am 15. Juni 2022 vom Kantonsrat erlassen und am 27. Juni 

2022 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht. 

Der III. Nachtrag zum PBG ist noch im parlamentarischen 

Prozess. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

4.2 Art. 6 Freihaltezone: Der Zonenzweck der Freihaltezonen ist 

in der Rahmennutzungsplanung genauer festzulegen. Der 

Art. 6 ist zu überarbeiten. 

Art. 6: Wird diesbezüglich überarbeitet. 

4.2 Art. 7 Gebiet mit best. Nutzungsart: Wir empfehlen zu prü-

fen, ob die Nutzungseinschränkungen für die Gewerbe- 

und Industriegebiete so grossflächig festgelegt werden sol-

len. 

Art. 7: Die Nutzungsbeschränkungen für publikumsinten-

sive Nutzungen werden überprüft. 

4.2 Art. 16 Abs. 2 Zonenabstand: Der 2. Absatz ist zu streichen. 

Der Gebäudeabstand ist gesetzlich definiert. 

Art. 16: Wird gestrichen. 

4.2 Art. 23 Terrainveränderungen / Stützkonstruktionen und 

Böschungen: Welcher Grenzabstand von einer Böschung 

resp. einer Stützkonstruktion ist einzuhalten, wenn diese 

über 1.20 m hoch ist?  

Art. 23: Wird präzisiert. 

4.2 Art. 27 Besonders hochwertige Gestaltung: U.E. ist der Voll-

zug von Art. 27 nicht präzise geregelt. Wir empfeh-

len die Bestimmung zu überarbeiten. 

Art. 27: Auf den Anreiz für besonders hochwertige Gestal-

tung wird verzichtet. 

 Nachweis Bauzonendimensionierung der Wohn- und 

Mischzonen: Der erwartete Bevölkerungszuwachs kann 

durch die geplante Neueinzonung der WMZ und die Innen-

entwicklung aufgenommen werden. Die Dimensionierung 

der Bauzone ist konform mit der übergeordneten Gesetz-

gebung. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nachfolgend werden die nichtberücksichtigten Eingaben der 1. Mitwir-

kung aufgeführt und kommentiert. 

 
Eingabe Beurteilung Gemeinderat 

Zonenplan  

Allgemein: Wir stellen fest, dass der Zonenplan ein sehr be-

schränktes Wachstum ermöglicht. Wir befürchten, dass die 

Preise weiter in die Höhe getrieben werden. Gleichzeitig wird 

das Bauen weniger attraktiv, da das Baureglement engere 

Vorgaben macht. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Ortsplanungsrevision ist die Aus-

richtung der Gemeindeentwicklung auf die Innenentwicklung. Das 

Kernanliegen und die Hauptvoraussetzung der Innenentwicklung 

sind die konsequente Mobilisierung der inneren Reserven. Siedlungs-

entwicklung nach innen heisst, zuerst im Bestand zu verdichten und 

unbebaute, bereits eingezonte Grundstücke zu nutzen. In Zuzwil be-

steht innerhalb des Bestandes aufgrund des tiefen Ausbaugrades sehr 

viel Entwicklungspotenzial. 

Der Gemeinderat ist der Ansicht, mit der vorliegenden Revision der 

Rahmennutzungsplanung diesem Anliegen Rechnung zu tragen und 

sieht für die Gemeinde trotz beschränkt verfügbaren Baulandflächen 

für die nächsten Jahre ein Entwicklungspotenzial. So stehen bei-

spielsweise in den Gebieten «Florz» und «Hofäckerweg» (Areal Werk-

hof) in Zuzwil sowie an der Kirchstrasse in Züberwangen drei zentrale 

und gut erschlossene Entwicklungsgebiete zur Verfügung. 

Im Lichte der Überarbeitung der Rahmennutzungsplanung aufgrund 

des II. Nachtrags zum PBG wurde dieser Hinweis nochmals überprüft. 

Gebiet Buchen-/Eschen-/Lindaustrasse: Auf eine Einschrän-

kung auf Einfamilienhäuser im Gebiet Buchen-/Eschen-/Lind-

austrasse ist zu verzichten. 

Die Gemeinde möchte in ausgesuchten, exponierten Lagen das in der 

Regel selbstbewohnte Wohneigentum erhalten. Die Realisierung von 

Reihen-EFH sind mit dieser Bestimmung beispielsweise weiterhin 

möglich. 

Gebiete Sonnenberg und Lindau: Es ist nicht ersichtlich, wie 

die beiden «Flügel» des Dorfes Zuzwil (Sonnenberg und 

Lindau) mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden 

sollen. Es sollten, wie bereits bei der Vernehmlassung zum 

Richtplan bemerkt, mögliche Erschliessungslösungen aufge-

zeigt werden, z.B. eine neue Postautolinie mit zusätzlichen 

Haltestellen. 

Die Siedlungsentwicklung ist auf Gebiete mit ausreichender Erschlies-

sung durch den öffentlichen Verkehr auszurichten. So besteht die 

Vorgabe des kantonalen Richtplans, dass Einzonungen künftig nur 

dort erfolgen können, wo bereits eine gute Erschliessungsgüte des 

öffentlichen Verkehrs vorhanden ist. Das Agglomerationsprogramm 

Wil fordert für Neueinzonungen eine öV-Güteklasse C, was einem 

durchgehenden Halbstundentakt (Bus) entspricht.  

Die öV-Erschliessung dieser EFH-Gebiete weist einen viel zu niedri-

gen Deckungsgrad auf. Deshalb müssten die Kosten für diese Busli-

nien vollständig von der Gemeinde finanziert werden. Als Vergleich: 

Der Betrieb einer Buslinie lohnt sich erfahrungsgemäss ab einer Ein-

wohnerdichte von 100 E/ha. Die heutige Einwohnerdichte in den er-

wähnten Gebieten liegt bei etwa 40 E/ha. Des Weiteren müssten in 

diesen Gebieten teilweise grossflächige Verkehrsflächen für die Wen-

demanöver der Busse ausgeschieden werden, was nicht ortsverträg-

lich wäre. 

Gebiet Florz (Grundstück Nr. 2032): Die Einzonung des 

Grundstücks-Nr. 2032 ist grundsätzlich zu überdenken. Sofern 

eine Einzonung erfolgen soll, wäre vorzusehen, gesamthaft 

eine W11.5 festzulegen oder eventuell entlang der Unter-

dorfstrasse in Verlängerung der Mettlenstrasse eine W14.5 

und für die westliche Restparzelle Nr. 2032, wie dies südlich 

und nördlich der Kernzone kubisch so ist, eine W11.5.  

Zudem wird beantragt, gemäss Art. 26 des neu vorgesehenen 

Aus ortsplanerischer Sicht ist die Ausscheidung einer W 11.5 (zweige-

schossige Wohnzone) an einer zentral gelegenen und gut erschlosse-

nen Lage nicht mehr zeitgerecht und würde den Zielen der Ortspla-

nung (Verdichtung in den gut erschlossenen und zentrumsnahen Ge-

bieten) entgegenlaufen. 

Eine Unterteilung des Grundstücks in Wohnzonen unterschiedlicher 

Höhe (bspw. W 11.5 und W 14.5), würde einer qualitativen Siedlungs-

entwicklung nicht gerecht werden. Aus ortsplanerischer Sicht er-

scheint die Festlegung einer Sondernutzungsplanpflicht hinsichtlich 

A5 Zusammenfassung 1. Mitwirkung RNP 
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Baureglements für diese Zone ein Einordnungsgebot gemäss 

Art. 99 Abs. 2 PBG festzulegen. 

einer möglichen Mitwirkung der Allgemeinheit zielführender, da im 

Sondernutzungsplan die Einpassung in den Bestand, die Qualität der 

Architektur und Freiraumgestaltung sowie ökologische und energeti-

sche Anforderungen gesichert werden können. Insofern ist dann 

auch die Bezeichnung eines Einordnungsgebots gemäss Art. 99 Abs. 

2 PBG hinfällig, da dieser Aspekt ebenfalls im Rahmen des Sondernut-

zungsplans nachgewiesen werden muss. 

Im Richtplaneintrag zur Sondernutzungsplanpflicht «Florz» wird die 

Einordnung bzw. der sensible Umgang mit den bestehenden Bauten 

in der Kernzone konkret beschrieben und damit dem Gemeinderat 

der Planungsauftrag erteilt, der Einpassung von Neubauten beson-

dere Beachtung zu schenken. 

Gebiet Bild: Auf die Umzonung in die Wohn- und Gewerbe-

zone ist zu verzichten. Die Verschiebung der Fussballplätze ist 

kostspielig und eine Verschwendung der Ressourcen. 

Die Umzonung und die Verkleinerung des bestehenden Fussballplat-

zes steht im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Rasen-

sportflächen im Gebiet Bürgerguet. Künftig soll im Gebiet Schuelwe-

sen noch ein kleineres Aussenspielfeld für die Schulnutzung bestehen 

bleiben. Diese Planungsabsicht bleibt im Richtplan weiterhin enthal-

ten, im Zonenplan wird vorerst auf eine Umzonung verzichtet. 

 

Baureglement  

Allgemeine Bestimmungen: Wir empfehlen eine Abklärung, 

ob eine Baukommission eingeführt werden soll. Dadurch soll 

erweiterte Fachkompetenz bei der Erarbeitung der Entschei-

dungsgrundlagen zuhanden des Gemeinderates einfliessen. 

Zusätzlich zur Beurteilung durch die Verwaltung können so 

weitere Meinungen und Haltungen bei der Entscheidung be-

rücksichtigt werden. 

Nach Art. 2 Abs. 1 des Baureglements kann der Gemeinderat Aufga-

ben und deren Vollzug an Kommissionen gemäss der Gemeindeord-

nung delegieren. Des weiteren kann die Planungs- und Baubehörde 

bei Bedarf Fachleute beziehen (Abs. 5). 

Art. 14 Spiel und Begegnungsflächen: 20% der Geschossflä-

chen sollten reduziert werden. 

Diese Regelung gilt gemäss Art. 71 PBG nur für Wohnbauten mit 

sechs oder mehr Wohnungen. Der Anteil von 20 % der Geschossflä-

che entspricht gängiger Praxis. 

Tabelle der Regelbauweise:  

1. die Gebäudelängen sollen wie im alten Baureglement vom 

15.11.2000 beibehalten werden;  

2. für die Gebäudebreiten soll es keine Einschränkungen ge-

ben;  

3. die Baumassenziffer sei für die Zone W 10 mit mindestens 1.6 

plus und die anderen Zonen im vorgegebenen Verhältnis zu 

erhöhen. 

Beurteilungsgrundlage für die Gebäudelänge mit dem Ziel der Wah-

rung des Quartiercharakters sind nicht die Maximalmasse des bisheri-

gen Reglements, sondern die tatsächlich gebauten Masse. Die heute 

geltenden Maximalmasse können aufgrund der Ausnützungsziffer 

oftmals nicht ausgeschöpft werden. Mit dem PBG ändert sich zudem 

die Messweise der Gebäudelänge und -breite. Künftig werden Anbau-

ten in dieser nicht mehr eingerechnet. Zudem ist die Regelung eines 

Mehrlängenzuschlags nicht mehr möglich. 

Im Lichte der Überarbeitung der Rahmennutzungsplanung aufgrund 

des II. Nachtrags des PBGs und aufgrund der Rückmeldungen aus der 

Mitwirkung wurden die Masse der Regelbautabelle (Grenzabstände, 

Gesamt- und Gebäudehöhe, Gebäudelänge- und breite und die Bau-

massenziffer) nochmals überprüft und angepasst. 

Es wird auf die Änderungen im Baureglement der 2. Mitwirkung ver-

wiesen. 

Zuschlag Baumasse: Das Steildach wird dadurch massiv ge-

fördert, obwohl es gegenüber dem Flachdach grosse Nach-

teile in der ökologischen Nutzung aufweist. Z.B. Photovoltaik 

Anlagen sind weniger effizient, Erhitzung der Atmosphäre 

durch die Sonnenstrahlung und der dunkeln Dächer, Sichtein-

schränkung an Hanglagen, heisseres Raumklima im Sommer 

usw. Der Zuschlag Steildach ist zu streichen. 

Da der Dachraum gemäss PBG ab der maximal zulässigen (und nicht 

der tatsächlich realisierten) Gebäudehöhe gemessen wird, wurde die 

Gebäudehöhe im Baureglement knapp dimensioniert, um verunstal-

tende Gebäudeproportionen und eine uneinheitliche Geschossigkeit 

zu erschweren. Für Schrägdächer muss zusätzlicher Raum für den 

Kniestock geschaffen werden. Deshalb wird ein Zuschlag von höchs-

tens 1.0 m gewährt. 
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Art. 23 Abgrabungen: Masse sind zu klein. Damit können Ge-

ländeunebenheiten nicht ausgeglichen werden. 

Die Höhe dieses Masses ist bewusst minimal gehalten, damit es nicht 

möglich ist durch Abgrabungen ein zusätzliches Vollgeschoss zu er-

stellen, was in gewissen Zonen zu quartierfremden Bauten führen 

würde.  

Art. 27 Besonders hochwertige Gestaltung: Hier müssen die 

Anforderungen detaillierter definiert werden. 

Die Beurteilungskriterien gelten gemäss Art. 26 Abs. 2 BauR: Volumen 

und Gliederung / Orientierung und Dachformen / Einpassung in den 

natürlichen Geländeverlauf / Minimierung der Terrainveränderungen 

/ Materialisierung und Detailgestaltung / Gliederung, Begrünung und 

Materialisierung der Umgebung / Minimierung der Versiegelung und 

dörflich-offene Gestaltung des Vorgartens. 

Gestaltungsvorschriften unterliegen immer einer individuell-konkre-

ten Beurteilung. Eine generell-abstrakte Regelung würde den vielfälti-

gen Ansprüchen nicht gerecht werden. 

Art. 28 Ökologischer Ausgleich: Ansatz mit bis zu 30 % ist zu 

hoch, begrünte Flachdächer sind als ökologische Flächen an-

zurechnen. 

Dieser Artikel wird im Lichte der Überarbeitung der Rahmennut-

zungsplanung aufgrund des II. Nachtrags des PBGs nochmals grund-

sätzlich überprüft. 

Es wird auf die Änderungen im Baureglement der 2. Mitwirkung ver-

wiesen. 
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Nachfolgend werden die nichtberücksichtigten Eingaben der 2. Mitwir-

kung aufgeführt und kommentiert. 

 
Eingabe Beurteilung Gemeinderat 

Zonenplan  

Im Rahmen der 2. Mitwirkung gingen beim Gemeinderat di-

verse Ein- und Umzonungsbegehren ein.  

Sämtliche Eingaben wurden diskutiert und wo möglich bei der Pla-

nung berücksichtigt.  

Folgende Grundstücke konnten aus ortsplanerischer Sicht nicht der 

Bauzone zugewiesen werden: GS-Nrn. 37 / 298 / 791 / 461 / 1071 / 

1251 

 

Baureglement  

Art. 13 Entsorgungseinrichtungen: Das Verlangen von Entsor-

gungseinrichtungen auf privatem Grund ist ersatzlos zu strei-

chen. 

Der Artikel bezweckt eine flächendeckende Bereitstellung von Entsor-

gungseinrichtungen auf dem Gemeindegebiet. 

In der Gemeinde Zuzwil ist die Erstellung von neuen Unterflurcontai-

nern nur bei neuen Arealüberbauungen vorgesehen. In diesen Fällen 

wird der Standort der Entsorgungseinrichtung jeweils im Sondernut-

zungsplan bezeichnet und mit dem Grundeigentümer abgesprochen. 

Für das übrige Gemeindegebiet sind keine neuen Unterflurcontainer 

geplant. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

Art. 14 Abstellplätze für Motorfahrzeuge: Folgenden Abschnitt 

streichen: "Sammelgaragen sind mit Leerrohren für die Instal-

lation von Ladeinfrastrukturen auszurüsten." 

Der Gemeinderat erachtet die Vorschrift als notwendig um insbeson-

dere bei Mietwohnungen ideale Voraussetzungen für die E-Mobilität 

zu schaffen. 

Beschluss: Der Artikel wird nicht gestrichen. 

Art. 17 Spiel- und Begegnungsflächen: Der Ansatz ist mit 20 % 

der Bruttogeschossfläche viel zu hoch. Der Bedarf ist oft nicht 

erwünscht. 

Diese Regelung gilt gemäss Art. 71 PBG nur für Wohnbauten mit 

sechs oder mehr Wohnungen und somit nicht für Ein- oder Zweifa-

milienhäuser. Anrechenbar sind beispielsweise auch interne Arealer-

schliessungen, die mit einem Kickboard o.ä. befahren werden kön-

nen. Der Anteil von 20 % der Bruttogeschossfläche entspricht gängi-

ger Praxis. Falls die Erstellung aus Platzgründen o.ä. (z.B. in der Kern-

zone) nicht möglich ist, kann der Gemeinderat den Grundeigentümer 

von der Erstellungspflicht befreien. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

Art. 20 Grenzabstand:  

Der Strassenabstand ist dem Grenzabstand übergeordnet. 

Der Grenzabstand dient im vorgesehenen Modell der Regelbaumasse, 

zusammen mit den übrigen Gebäudemassen (Länge, Breite, Höhe) als 

Instrument, um die zulässige Dichte eines Grundstücks zu regeln. 

Würde bei gewissen Grundstücken der (kleinere) Strassenabstand an-

gewendet werden, könnten auf diesen Grundstücken mehr Dichte re-

alisiert werden. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

Art. 25 Abgrabungen:  

Die Masse sind zu klein. Damit können nicht einmal Gelän-

deunebenheiten ausgeglichen werden. Antrag: Masse der Ab-

tragungen auf 1.5 Meter erhöhen. 

Mit einem Abgrabungsmass von 1.50 m wäre es möglich – aufgrund 

des Wegfalls der Geschossdefinition – ein zusätzliches Vollgeschoss 

zu realisieren. Dies würde, insbesondere in den Wohnzonen, zu quar-

tierfremden Bauten führen. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

  

A6 Zusammenfassung 2. Mitwirkung RNP 
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Art. 27 Einordnungsgebot:  

Folgender Satz soll gestrichen werden: In den Fassaden- und 

Umgebungspläne sind angrenzende Gebäude ebenfalls dar-

zustellen. Diese Vorschrift führt zu einem hohen, unverhält-

nismässigen Aufwand. 

Diese Vorgabe dient als Nachweis zur Einordnung des Projekts in den 

Bestand. Ohne diesen Nachweis wäre die Überprüfung einer ange-

messenen Einordnung nicht möglich. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

Art. 32 Gebühren:  

Der Gemeinderat verzichtet im Sinne eines guten Dienstes an 

den Einwohnenden auf Gebühren. Die Gebühren sollen im 

Budget eingerechnet werden, anstatt die Steuern zu senken. 

Die erwähnten Gebühren fallen i.d.R. für von Bauwilligen bezogene 

Leistungen (Voranfragen, Baugesuch, Sondernutzungsplanung usw.) 

an. Eine Abwälzung dieser individuellen Kosten auf die gesamte Be-

völkerung wäre nicht angebracht. 

Beschluss: Der Artikel wird unverändert belassen. 

Antennenanlagen: 

Es sollen Punkte bezüglich Schutzes vor Handyantennen und 

Strahlen einfliessen. Für Handyantennen soll zwingend immer 

ein ordentliches Bauverfahren angewendet werden. 

Für Antennenanalgen gilt die Verordnung über den Schutz vor nicht-

ionisierender Strahlung (NISV). Die NISV setzt Grenzwerte fest für die 

Strahlung ortsfester Anlagen wie Mobilfunksender. Für den Bau einer 

Mobilfunkanlage ist immer eine Baubewilligung nötig. 
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Beilagen 

B1 Raumkonzept vom 19. März 2018 
B2 Quartieranalyse vom 18. April 2018 
B3 Matrix «Ein-, Um- und Auszonungen» 



 

 

 
 
 
 

 


